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DIHK-Bewertung des KoaliƟonsvertrags 

 

DIHK-Präsident Peter Adrian zu den Ergebnissen der KoaliƟonsverhandlungen von CDU, CSU und 
SPD:  

„Je rauer der Wind von außen bläst, desto dringlicher ist es, dass wir unser Land gemeinsam wieder 
zu einem Stabilitätsanker machen. Dazu gehört eine handlungsfähige Bundesregierung, die sich nun 
erfreulicherweise abzeichnet. Im driƩen Jahr der Rezession brauchen wir eine muƟge Kehrtwende in 
der WirtschaŌspoliƟk, die uns wieder auf Wachstumskurs bringt. Die Parteien haben viele richƟge 
Maßnahmen vereinbart, aber nicht konsequent die Stärkung der WirtschaŌ zum Maßstab gemacht. 
Wir hoffen, dass sich der Reformeifer im Regierungshandeln weiterentwickelt. Auch finden sich eine 
ganze Reihe unserer Vorschläge wieder. Nun müssen wir im gemeinsamen Interesse unseres Landes 
auch in KooperaƟon von PoliƟk und WirtschaŌ das Beste daraus machen. Nur dann kann die deut-
sche WirtschaŌ künŌig so wachsen, dass wir unseren Wohlstand halten sowie die immensen zusätzli-
chen Schulden für Verteidigung und Infrastruktur in ZukunŌ auch schultern können.  

Der KoaliƟonsvertrag enthält gute Vorhaben zum BürokraƟeabbau und zum Ausbau der Infrastruktur 
mit beschleunigten Planungsverfahren. RichƟg sind auch die Reformen beim bisherigen Bürgergeld, 
die Flexibilisierung der Höchstarbeitszeit, die Entlastung bei Energiekosten und die Sonderabschrei-
bungen. Der EinsƟeg in die Unternehmenssteuerreform erst ab 2028 kommt zu spät - zumal ja der 
Solidaritätszuschlag bleiben soll.  Auch nachhalƟge Ansätze zur Begrenzung der Kosten- und Beitrags-
explosion in den sozialen Sicherungssystemen fehlen. Insgesamt reicht das vorliegende Paket allein 
nicht, um eine echte Trendwende zu schaffen.   

Um das notwendige Auĩruchsignal zu senden, muss die Regierung noch vor der Sommerpause in 
wichƟgen Feldern die Weichen stellen: BürokraƟe entschlacken, InvesƟƟonen erleichtern, Energiekos-
ten senken und Genehmigungs- und Planungsverfahren beschleunigen – hier müssen erste wirkungs-
volle SchriƩe kommen. Nur wenn Deutschland wieder weƩbewerbsfähig wird, können wir die globa-
len Herausforderungen bestehen.“  

Vorbemerkung 

Die nachfolgende Analyse orienƟert sich an der Gliederung des KoaliƟonsvertrages. Sie stellt eine 
erste vorläufige Einschätzung dar. Viele Punkte sind in diesem Stadium als noch nicht abschließend zu 
betrachten. Entscheidend für die Bewertung der WirtschaŌspoliƟk wird das konkrete Regierungshan-
deln und die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen in die Praxis sein. 
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1.Neues WirtschaŌswachstum, gute Arbeit, gemeinsame KraŌanstrengung 

WirtschaŌ, Industrie, Tourismus 

Industriestandort Deutschland stärken 

Mit verschiedenen Maßnahmen soll die Industrie gestärkt werden. Dazu gehören insbesondere Maß-
nahmen im Energiebereich: Strom- und Gaspreise senken, Wasserstoffnetz flächendeckend aus-
bauen, CCS ermöglichen. Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen sollen verkürzt, der CO2-
Grenzausgleich CBAM vereinfacht sowie überprüŌ, grüne Leitmärkte geschaffen, europäisches Beihil-
ferecht verschlankt und Förderprogramme fortgesetzt werden. Die KoaliƟonsfrakƟonen bekennen 
sich weiterhin zur Stärkung der Stahlindustrie und zu Standortverbesserungen für die Chemie-, 
Pharma- und Biotechnologie sowie zur Förderung der Mikroelektronik. Biotechnologie soll als Schlüs-
selindustrie gefördert werden. 

Die Vereinfachung des CBAM und dessen Ergänzung für Exporte ist überfällig und muss von der Bun-
desregierung unterstützt werden. Eine kriƟsche Wirkungsanalyse dieses bürokraƟschen Instrumentes 
ist wichƟg für die WirtschaŌ. Quoten für klimaneutralen Stahl, eine Grüngasquote oder vergaberecht-
liche Vorgaben müssen auch für KMU handhabbar bleiben und dürfen keine neue BürokraƟe schaf-
fen. Aus Sicht der deutschen WirtschaŌ sind grüne Leitmärkte nur dann mit WirtschaŌlichkeit und 
WeƩbewerb vereinbar, wenn qualitaƟve Kriterien auŌragsbezogen sind und wenn sie vom öffentli-
chen AuŌraggeber schnell und einfach kontrolliert werden können. Das Weiterführen begonnener 
Förderverfahren schaŏ Sicherheit für unternehmerische InvesƟƟonen. In Bezug auf die Transforma-
Ɵonsförderungen Klimaschutzverträge und deren Ergänzung für den MiƩelstand, die Bundesförde-
rung Industrie und Klimaschutz, haben Unternehmen bereits TransformaƟonspläne eingereicht. Es ist 
gut, wenn die Unterstützung weitergeführt wird.   

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Beschleunigung von Genehmigungsprozessen für die Industrie 
 Ermöglichung von CCS, Senkung der Strom- und Gaspreise 
 Erleichterungen beim CBAM 
 Forƞührung von bereits begonnenen Förderprogrammen 

 

Rohstoffe 

Der Vertrag macht an vielen Stellen deutlich, wie wichƟg die Rohstoffsicherung für Deutschland als 
rohstoffarmes Land ist, u.a. als Voraussetzung für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien oder bei 
der wirtschaŌlichen Zusammenarbeit und Entwicklung. Unklar bleibt aber zum einen, wie die Roh-
stoffsicherung an SchlagkraŌ gewinnen kann, wenn die dafür erforderlichen Ressourcen nicht koordi-
niert eingesetzt werden. Offen bleibt zudem, wie die zahlreichen richƟgen Ziele konkret erreicht wer-
den sollen. So ist Ausweitung der Handels- und RohstoffpartnerschaŌen ein wichƟger und richƟger 
SchriƩ. Damit diese Abkommen auch Wirkung enƞalten können, ist es jedoch wichƟg, diese mit kon-
kreten Projekten und InvesƟƟonsvorhaben zu unterlegen. Dafür sollte die ExperƟse des bereits vor-
handenen, vom Bund geförderten German Mining & Resources Network genutzt werden. 
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Auch die Erleichterung rechtlicher Genehmigungen bei der Gewinnung heimischer Rohstoffe ist eine 
wichƟge und unabdingbare Voraussetzung für die Sicherung der Rohstoffversorgung. Dieser Ansatz 
der EntbürokraƟsierung muss generell gelten. Das heißt: In Deutschland und in der EU muss die Re-
gierung Rohstoffsicherung bei allen neuen Regulierungsvorhaben sowie bei vorhandenen Regulierun-
gen, entlang der gesamten WertschöpfungskeƩe im Sinne eines Impact Assessments mitdenken und 
so einen kohärenten sowie pragmaƟschen Ansatz in der RohstoffpoliƟk verfolgen. Zurecht führt die 
Bundesregierung den Rohstofffonds der alten Regierung fort. Dieser war im weƩbewerblichen An-
tragsverfahren derart überzeichnet, dass hier das Potenzial in Deutschland längst nicht ausgenutzt 
scheint. 

Die RohstoĪevorratung soll erleichtert werden. WichƟg ist, dass dabei keine Instrumente entwickelt 
werden, die diskreƟonär in den – bereits volaƟlen Markt – eingreifen, und so die Preise verändern 
und SpekulaƟonen ermöglichen. Vermissen lässt der KoaliƟonsvertrag die Rohstoffsicherung beim 
Thema Verteidigung.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Diversifizierung von Rohstoffimporten und Ausweitung von RohstoffpartnerschaŌen 
 EntbürokraƟsierung von Genehmigungsprozessen für die Rohstoffgewinnung  

 

Tourismus 

PosiƟv ist der ganzheitliche Ansatz der TourismuspoliƟk: BerücksichƟgung wirtschaŌlicher und nach-
halƟger Aspekte und Fokussierung auf Tourismusakzeptanz, Lebensraumgestaltung und Digitalisie-
rung kann die WeƩbewerbsfähigkeit und AƩrakƟvität der Tourismusbranche stärken. WichƟg wäre 
ein starker Fokus auf WeƩbewerbsfähigkeit der Branche im internaƟonalen Kontext. 

Eine umfassende NaƟonalen Tourismusstrategie ist bereits (mehrfach) in den vergangenen Legislatur-
perioden gemeinsam mit der Branche erfolgt. Vor allem die Umsetzung ist daher hier vor allem ge-
fragt. 

Zu Recht wird auf die Bedeutung des Ausbaus des Schienen- und Flugverkehrs für die ReisedesƟnaƟo-
nen in Deutschland hingewiesen. 

Eine Senkung der Kostenbeiträge zur Insolvenzabsicherung von Pauschalreisen kann die finanzielle 
Belastung der Reiseveranstalter verringern. Hier sollte die aktuelle Überarbeitung der EU-Pauschalrei-
serichtlinie entsprechend eng begleitet werden. 

Einzelhandel  

RichƟgerweise setzten sich die KoaliƟonspartner für einen fairen WeƩbewerb im Einzelhandel mit An-
bietern aus DriƩstaaten zum Ziel. Auch die Vorschläge zum E-Commerce im Rahmen der EU-Zollunion 
werden betont. Es fehlen allerdings konkrete Vorschläge zur Digitalisierung und Stärkung des Vollzugs 
bei Rechtsverstößen. Eine Sperrung von Onlinehandels-Plaƪormen ist nur unter sehr strengen Aufla-
gen möglich.  
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DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag:  

 Fairer WeƩbewerb im Einzelhandel sowie schnelle Entscheidung zu den Vorschlägen für E-Com-
merce bei der EU-Zoll-Union. 

 

MiƩelstandspoliƟk 

Die im KoaliƟonsvertrag bislang noch vage formulierte Unterstützung von Unternehmensnachfolgen 
und Existenzgründungen sollte sich nicht nur auf Betriebe des Handwerks beziehen, sondern auch 
Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen umfassen. Aus diesen WirtschaŌszweigen 
drohen nach den Erfahrungen der IHKs in den nächsten fünf Jahren rund 250.000 Unternehmen die 
SƟlllegung, wenn nicht eine geeignete Nachfolge gefunden wird. 

Die sehr richƟgen Maßnahmen zur BürokraƟeentlastung und zur Digitalisierung von Prozessen im 
Start-Up-Bereich (Gründung in 24 Stunden, vollständiger One-Stop-Shop, automaƟsierter Datenaus-
tausch zwischen den beteiligten Behörden) sollten sich nicht nur auf das Segment der hochinnovaƟ-
ven und wachstumsorienƟerten Gründungen beziehen. Über 90 Prozent der Gründungen in Deutsch-
land geschehen „konvenƟonell“ etwa in Dienstleistungsbereichen, Gastronomie, Handel. Unterneh-
mensgründungen in allen Bereichen sollten Erleichterungen erfahren, um InnovaƟons-, WeƩbewerbs 
– und Wachstumsimpulse auch vor Ort in der regionalen WirtschaŌ anstoßen zu können und eigen-
verantwortliches Unternehmertum konkret erlebbar zu machen. Der geplante Deutschlandfonds zur 
Hebelung privaten Kapitals sollte mit dem bestehenden ZukunŌsfonds sinnvoll abgesƟmmt werden. 
Die Förderung von Gründerinnen von Start-Ups sollte konkreƟsiert werden. 

Die vorgesehene Ermöglichung von Bagatell- Schwellenwerten bei der Rückzahlung der ausgezahlten 
Corona-Hilfen ist sinnvoll und trägt zur Verhältnismäßigkeit der Rückforderungsprozesse bei den 
Corona-Zuschüssen bei. 

Die angekündigte Unterstützung der Gründung von Schülerfirmen sollte mindestens so vielen Schü-
lerfirmen wie derzeit eine Unterstützung ermöglichen. 

Unternehmensfinanzierung  

Der geplante sogenannte „Deutschlandfonds“ ist ein notwendiger und sinnvoller Lückenschluss in der 
Unternehmensfinanzierung. Gut ist ebenso die VersteƟgung des ZukunŌsfonds sowie der geplante 
„Effizienz-Check“ für die gesamte Start-up-Finanzierungsarchitektur.  

Sinnvoll ist auch der geplante MiƩelstandsfonds, der gehebelt bis zu zehn Milliarden Euro Eigen- und 
Fremdkapital für die digitale und klimaneutrale TransformaƟon großer deutscher MiƩelständler mit 
begrenztem Zugang zum Kapitalmarkt bereitstellen soll.  

AußenwirtschaŌ 

PosiƟv ist das Bekenntnis zu Handelsabkommen sowie die Zusicherung, die laufenden EU-Freihan-
delsverhandlungen mit Indien, Australien und den ASEAN-Staaten zu unterstützen und so zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen. RichƟg ist auch das Ziel, die Abkommen mit dem Mercosur, Chile 
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und Mexiko zügig zu raƟfizieren und InvesƟƟonsschutzabkommen zwischen der EU und Singapur so-
wie Vietnam abzuschließen.  
 
Ebenfalls posiƟv sind die Ziele, mit den USA miƩelfrisƟg ein Freihandelsabkommen anzustreben, kurz-
frisƟg einen Handelskonflikt zu vermeiden und sich für eine Reduzierung von Einfuhrzöllen auf beiden 
Seiten des AtlanƟks einzusetzen.  
 
Im KoaliƟonsvertrag wird China hauptsächlich als systemischer Rivale betrachtet. Das ist zu einseiƟg 
formuliert, denn China ist auch Partner, Mit- und WeƩbewerber.  PosiƟv ist aus DIHK-Sicht das Be-
kenntnis zu einer pragmaƟschen China-PoliƟk, die auch auf De-Risking setzt. Was nicht ausreichend 
behandelt wird, ist Taiwan - Taiwan hat aus wirtschaŌspoliƟscher Sicht eine Priorität, nicht zuletzt we-
gen der TSMC Halbleiterfabrik in Dresden und der MarktposiƟon Taiwans im Industriebereich der 
Halbleiterindustrie. 

Es ist richƟg, dass die Bundesregierung der Neuausrichtung der wirtschaŌlichen Zusammenarbeit mit 
Afrika in Form eines Strategiepapieres Rechnung trägt. 

Gut ist auch die Stärkung der Instrumente der AußenwirtschaŌsförderung und Flexibilisierung der kli-
mapoliƟschen Sektorleitlinien. Instrumente der AußenwirtschaŌsförderung sollen strategisch ausge-
richtet und finanziell gestärkt werden. 

Es ist richƟg, dass Ausfuhrgenehmigungsprozesse vereinfacht und beschleunigt werden sollen. Fällt 
das Genehmigungsverfahren vollständig weg, verlieren viele Unternehmen eine wichƟge OrienƟe-
rungshilfe. Gerade in Zeiten zunehmend komplexer und sich rasch ändernder außenwirtschaŌlicher 
Vorgaben besteht insbesondere für KMU das Risiko, unbeabsichƟgt gegen VorschriŌen zu verstoßen 
und dadurch erhebliche Strafen zu riskieren. Andere Ansätze zur Beschleunigung und Vereinfachung 
des Genehmigungsverfahrens wären zielführender. Erfreulich ist die geplante Beschleunigung und 
Vereinfachung der Prüfverfahren im AußenwirtschaŌsgesetz. 
 
Die angestrebte Diversifizierung von LieferkeƩen wird an verschiedenen Stellen im KoaliƟonsvertrag 
erwähnt, besonders mit dem Fokus auf Rohstoffe, aber auch in der HandelspoliƟk, Verteidigung, stra-
tegischen Industrie (Chips/Halbleiter) und GesundheitswirtschaŌ. Der Fokus liegt zurecht weiterhin 
auf De-Risking und nicht auf der Entkopplung von einzelnen Ländern. Allerdings sind keine konkreten 
SchriƩe oder Maßnahmen geplant, mit denen Unternehmen bei der Diversifizierung unterstützt wer-
den sollen.  
 
Die geplante stärkere Verzahnung von Außen-, Sicherheits- und EntwicklungspoliƟk und weitere An-
sätze zur verbesserten Koordinierung im Bereich Sicherheit und Verteidigung sind ein posiƟves Signal, 
für das wir uns in Gesprächen eingesetzt haben. Die geplante Stärkung der Verteidigungsfähigkeit 
Deutschlands nach innen und nach außen sendet ein klares strategisches Signal. InsƟtuƟonen und 
Unternehmen gewinnen damit an Planungssicherheit. 
 
DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 EU-Freihandelsabkommen mit Indien, Australien und den ASEAN-Staaten, ebenso das Mercosur-
Abkommen  
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 Stärkung der Instrumente der AußenwirtschaŌsförderung 
 Flexibilisierung der Sektorleitlinien und der Hermesdeckungen  
 Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bei der Exportkontrolle und bei 

AuslandsinvesƟƟonen 
 Neue Afrikastrategie der Bundesregierung auf DIHK-Vorschlag 
 DIHK-Formulierung „Mit China zusammenarbeiten, wo es im deutschen und europäischen Inte-

resse liegt," 
 Fokus auf De-Risking  
 Reduzierung kriƟscher Abhängigkeiten in sicherheitsrelevanten ZukunŌstechnologien durch Um-

setzung des Europäischen Chipgesetz 
 

Arbeit und Soziales 

Arbeits- und FachkräŌesicherung 

Die FachkräŌestrategie des Bundes soll mit den Ländern weiterentwickelt und die Erwerbsbeteiligung 
von Frauen erhöht werden. Für die qualifizierte Einwanderung soll eine digitale Agentur für Fachkräf-
teeinwanderung als einheitliche Ansprechpartnerin geschaffen werden, BürokraƟe soll durch konse-
quente Digitalisierung sowie Zentralisierung von Prozessen abgebaut werden. Absolventen aus DriƩ-
staaten sollen nach Abschluss von Ausbildung und Studium in Deutschland zum Arbeiten bleiben. Das 
KonƟngent der Zuwanderung im Rahmen der Westbalkanregelung soll von 50.000 auf 25.000 Perso-
nen pro Jahr reduziert werden.  

Die IntegraƟon Geflüchteter in den Arbeitsmarkt inkl. IntegraƟonskurse und berufsbegleitendem 
Spracherwerb soll dauerhaŌ gesichert und ausgebaut werden (siehe Kapitel 3.3 MigraƟon und In-
tegraƟon). Hürden bei der Arbeitsaufnahme will die KoaliƟon für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspek-
Ɵve abbauen und die Anerkennung von QualifikaƟonen und ihre Weiterbildung voranbringen. Die 
Ausnahmetatbestände der Wohnsitzregelung für Geflüchtete sollen reduziert werden. Für gut inte-
grierte geduldete Ausländer in sozialversicherungspflichƟger BeschäŌigung, die sich zum 31.12.2024 
vier Jahre ununterbrochen in Deutschland aufgehalten haben, soll ein neuer befristeter AufenthaltsƟ-
tel geschaffen werden. 

Union und SPD wollen, dass mehr Absolventen aus DriƩstaaten, die in Deutschland eine Ausbildung 
oder ein Studium abgeschlossen haben, bei uns bleiben und hier arbeiten. Dazu soll die Visa-Vergabe 
für FachkräŌe aus der WissenschaŌ und Studierende vereinfacht werden. Dies ist ein wichƟges Sig-
nal, denn so können die FachkräŌepotenziale aus dieser Personengruppe für die deutsche WirtschaŌ 
noch besser ausgeschöpŌ werden. 

Die Pläne zur FachkräŌesicherung sind zugleich aus DIHK-Sicht an vielen Stellen zu unkonkret – hier 
sollten ambiƟoniertere Ziele verfolgt werden. Gerade um das Ziel eines höheren Potenzialwachstums 
zu erreichen, ist mehr BeschäŌigung unerlässlich. Die Prozessverbesserungen bei der Einwanderung 
gehen in die richƟge Richtung, aber auch hier fehlen konkrete Aussagen und es wird stark auf die 
prakƟsche Umsetzung ankommen, da hier viele unterschiedliche Akteure eingebunden werden müs-
sen.  
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Die geplante konsequente Digitalisierung von Prozessen auch bei der Anerkennung von Berufsqualifi-
kaƟonen hat das Potenzial, Beschleunigungen in den Verfahren zu erreichen. Unklar ist, was konkret 
mit einheitlichen Anerkennungsverfahren gemeint ist, die innerhalb von acht Wochen zu einem Er-
gebnis führen sollen. Hier ist es wichƟg, alle Akteure – neben den DachorganisaƟonen auch die zu-
ständigen Anerkennungsstellen – in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Die geplanten Struk-
turanpassungen bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im Bereich von berufli-
chen Anerkennungsverfahren sollten bewährte Verantwortlichkeiten und Prozesse bei der Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse – etwa im IHK-Bereich – nicht unterlaufen. 

Der angekündigte Schutz der Arbeitnehmerrechte bei der ErwerbsmigraƟon darf nicht in neuer Büro-
kraƟe zum Ausdruck kommen (z.B. durch neue Genehmigungs- und Prüfverfahren). Eine Öffnung der 
Zeitarbeit für ausländische Arbeits- und FachkräŌe ist nicht vorgesehen – dies ist ein Fehler, der ge-
rade KMU die FachkräŌesicherung erschwert. Die Westbalkanregelung hat sich für die Arbeits- und 
FachkräŌesicherung in den Betrieben bewährt und stellt eine vergleichsweise unbürokraƟsche Aus-
nahme im komplexen Zuwanderungsrecht dar. Die Reduzierung des KonƟngents ist damit das Gegen-
teil von BürokraƟeabbau.   

PosiƟv ist die Wiederaufnahme der IntegraƟonskurse und zusätzliche InvesƟƟonen in eine schnelle 
und nachhalƟge IntegraƟon von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, dies wird von vielen Betrieben 
dringend erwartet und stärkt die BeschäŌigungsmöglichkeiten. Auch der Abbau von BeschäŌigungs-
hürden für Geflüchtete mit guter BleibeperspekƟve ist sinnvoll. Hier wäre die Abschaffung der Wohn-
sitzauflage bei der Aufnahme einer sozialversicherungspflichƟgen BeschäŌigung ein wichƟger Bau-
stein. Eine SƟchtagsregelung für gut integrierte Geduldete in BeschäŌigung schaŏ Planungssicherheit 
für Unternehmen.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Digitalisierung und Zentralisierung bei der FachkräŌeeinwanderung (u.a. einheitlicher Ansprech-
partner)  

 DauerhaŌe Absicherung und Ausbau der IntegraƟons- und Berufssprachkurse 
 Abbau von Hürden für Flüchtlinge bei der BeschäŌigungsaufnahme 
 Beibehaltung der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung 

 

Sozialleistungen / ArbeitsmarktpoliƟk / neue Grundsicherung 

Bei der Grundsicherung sollen immer Anreize bestehen, ein höheres Erwerbseinkommen zu erzielen 
oder eine sozialversicherungspflichƟge BeschäŌigung aufzunehmen. Dazu sollen u.a. die Hinzuver-
dienstregeln reformiert und Transferentzugsraten in den unterschiedlichen Leistungssystemen besser 
aufeinander abgesƟmmt werden. Es soll eine Kommission zur Sozialstaatsreform eingesetzt werden – 
u.a. zur Rechtsvereinfachung, höheren Transparenz und Zusammenlegung von Leistungen.  

Das Bürgergeld soll zu einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende werden. VermiƩlung in Ar-
beit soll im Vordergrund stehen (hierauf soll auch der besondere Fokus der BA liegen), EigeniniƟaƟve 
der Arbeitslosen wird gefordert. Mitwirkungspflichten und SankƟonen im Sinne von Fördern und For-
dern sollen verschärŌ werden – bis hin zu vollständigem Leistungsentzug, wenn wiederholt zumut-
bare Arbeit verweigert wird.  
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Es ist richƟg und nöƟg, die Anreize zur Arbeit zu verbessern und hierfür auch die Transferentzugsraten 
in den Blick zu nehmen. Diese müssen reduziert werden, damit sich Arbeit finanziell mehr lohnt. Eine 
bessere Koordinierung der Leistungen sowie BürokraƟeabbau sind nöƟg. Die Pläne zur Grundsiche-
rung gehen in die richƟge Richtung, um mit Blick auf die Arbeits- und FachkräŌesicherung in den Be-
trieben die Einstellung von Arbeitslosen zu erleichtern. Mehr Mitwirkung und eine Stärkung des För-
derns und Forderns sind dazu sinnvoll. 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Arbeitsanreize stärken, Transferentzugsraten reduzieren, Leistungen aufeinander absƟmmen 
 VermiƩlung in Arbeit in den Fokus stellen, Mitwirkungspflichten und Prinzip des Förderns und 

Fordern stärken 
  

Rechtssicherheit für Selbständige und Dozenten 

Die geplante Reform des Statusfeststellungsverfahren - unter Bezugnahme auf das Herrenberg-Urteil - 
ist sinnvoll und notwendig. Selbständige und Unternehmen brauchen zur Vermeidung von Scheinselb-
ständigkeit schnell Rechtssicherheit, Klarheit und Transparenz. Unklar ist leider noch, wie diese er-
reicht werden soll. Sinnvoll wären hier PosiƟv-Kriterien, die die Statusfeststellung erheblich erleich-
tern und transparenter gestalten würden. Die geplante GenehmigungsfikƟon ist grundsätzlich hilf-
reich, jedoch kommt es – insbesondere in Hinblick auf Rechtssicherheit - auf die konkrete Ausgestal-
tung an. Es fehlt ein klares Bekenntnis, dass durch gesetzliches Handeln eine freiberufliche Dozenten-
täƟgkeit von LehrkräŌen auch nach dem Auslaufen der Übergangsregelung ab 1. Januar 2027 rechts-
sicher und prakƟkabel möglich ist. 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Reform des Statusfeststellungverfahren auch in Hinblick auf das Herrenberg Urteil des BSG 

 

Europa 

Die Entsendemeldung in der EU durch die Reform der eDeclaraƟon technisch zu erleichtern mit dem 
A1-Verfahren zu bündeln, und ein digitales „Mit sich führen“ der A1-Bescheinigung einzuführen, führt 
zu einer deutlichen Vereinfachung und EntbürokraƟsierung des Verfahrens für Unternehmen. Not-
wendig wäre allerdings auch der Verzicht auf die A1-Bescheinigung bei kurzen Dienst- und GeschäŌs-
reisen von BeschäŌigten ins EU-Ausland. 

 DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Erleichterung der Arbeitnehmerentsendung und des A1 Verfahrens 

 

Aus- und Weiterbildung  

Die KoaliƟonäre betonen die Bedeutung der dualen Beruflichen Aus- und Weiterbildung als Aushän-
geschild Deutschlands, das Arbeits- und FachkräŌe sichert, die WirtschaŌ stärkt und zur Teilhabe und 
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IntegraƟon beiträgt. Gut und sinnvoll ist das Vorhaben, gemeinsam mit den Ländern zu ermöglichen, 
dass jeder junge Mensch einen Schulabschluss und eine Ausbildung machen kann und dafür die frühe 
BerufsorienƟerung in Schulen, in KooperaƟon mit den beruflichen Schulen und der Bundesagentur 
für Arbeit ebenso wie die Jugendberufsagenturen zu stärken. PosiƟv außerdem: Die Ausbildungsga-
ranƟe aus dem KoaliƟonsvertrag der Ampel von 2021 wird nicht mehr aufgegriffen. Der Vorschlag der 
SPD, die Einführung von branchenbezogenen und regionalen Umlagen bzw. Fonds in Branchen zu prü-
fen, in denen unterhalb des Bedarfs ausgebildet wird, findet sich nicht im KoaliƟonsvertrag.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Stärkung der frühen BerufsorienƟerung 
 Stärkung der Jugendberufsagenturen 

 

Arbeitsrecht 

Im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie wollen die KoaliƟonspartner die Möglichkeit 
einer wöchentlichen anstaƩ einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Vor dem Hintergrund, dass 
Unternehmen oŌ schnell auf Marktveränderungen, Kundenbedürfnisse und betriebliche Anforderun-
gen reagieren müssen, ist diese Flexibilisierung der Arbeitszeit unbedingt notwendig. Dabei soll die 
konkrete Ausgestaltung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit durch einen Dialog mit den Sozialpart-
nern ermiƩelt werden. Dies darf einer schnellen Umsetzung des Vorhabens nicht entgegenstehen. 

Die geltenden Ruhezeitregelungen sollen beibehalten werden. Eine Öffnung der geltenden Ruhezeit-
regelung bezogen auf alle TäƟgkeiten - entsprechend der europäischen Vorgaben - würde Unterneh-
men und BeschäŌigten mehr Flexibilität bringen. 

KriƟsch ist zu sehen, dass nunmehr auch eine Pflicht zur elektronischen Erfassung von Arbeitszeiten in 
den KoaliƟonsvertrag aufgenommen worden ist. Zwar soll für kleine und miƩlere Unternehmen ange-
messene Übergangsregeln vorgesehen werden und eine Vertrauensarbeitszeit auch weiterhin ohne 
Zeiterfassung möglich sein. Aus Sicht der WirtschaŌ wäre es jedoch wünschenswert, wenn die Form 
der Arbeitszeiterfassung unbürokraƟsch frei wählbar wäre.  

Das Vorhaben, SchriŌformerfordernisse, insbesondere im Arbeitsrecht (zum Beispiel bei Befristun-
gen) abzubauen, ist für die Unternehmen aufgrund des damit verbundenen BürokraƟeabbaus richƟg 
und wichƟg. 

 Um Mehrarbeit und die Ausweitung von Teilzeitarbeit aƩrakƟver zu machen, sollen Zuschläge steuer-
frei gestellt und Arbeitgeberprämien steuerlich begünsƟgt werden. Die Zielsetzung, gerade bei Teil-
zeitbeschäŌigung Anreize zur Arbeitszeitausweitung zu setzen, ist richƟg. Allerdings bergen die ge-
nannten Maßnahmen dazu die Gefahr neuer BürokraƟe und von Mitnahmeeffekten.      

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Wöchentliche Höchstarbeitszeit anstaƩ einer täglichen Höchstarbeitszeit 
 Erhalt der Vertrauensarbeitszeit 
 Abbau von SchriŌformerfordernissen im Arbeitsrecht  
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Rente, Sozialversicherungen 

Das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2031 gesetzlich festgeschrieben und entstehende Mehrausgaben 
aus SteuermiƩeln finanziert werden. Der NachhalƟgkeitsfaktor soll jedoch längerfrisƟg erhalten blei-
ben. Die zeitliche Begrenzung reduziert die – dennoch enormen – Kosten der Festschreibung. Eine 
langfrisƟge Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung und stabile Beitragssätze werden je-
doch hierdurch nicht erreicht. Lediglich auf die Finanzierung durch WirtschaŌswachstum und eine 
hohe BeschäŌigungsquote zu setzen, verschleiert die – nicht zuletzt demografisch bedingten – Her-
ausforderungen. 

NegaƟv ist der geplante Erhalt des abschlagsfreien RenteneintriƩs nach 45 Jahren zu bewerten. Das 
Vorhaben verschärŌ nicht zuletzt den FachkräŌemangel.  

StaƩ einer Erhöhung des RenteneintriƩsalters sollen bei Weiterarbeit nach Erreichen des gesetzlichen 
RenteneintriƩsalters bis zu 2.000 Euro Gehalt im Monat steuerfrei bleiben. Dieses Vorhaben ist sinn-
voll, da es den Anreiz steigert, über das RenteneintriƩsalter hinaus erwerbstäƟg zu sein. Das Renten-
eintriƩsalter sollte gleichwohl dringend an die Entwicklung der Lebenserwartung angepasst werden. 

Es ist richƟg, dass das sog. VorbeschäŌigungsverbot nach Erreichen der Regelaltersgrenze aufgeho-
ben werden soll, um befristetes Weiterarbeiten beim gleichen Arbeitgeber zu ermöglichen. 

Alle neuen Selbständigen, die nicht verpflichtend für das Alter vorsorgen, sollen gründerfreundlich in 
die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Andere Altersvorsorgeformen, die eine ver-
lässliche Absicherung gewährleisten, bleiben weiterhin möglich. Sofern all diese Vorhaben bürokraƟe-
arm und unternehmensfreundlich umgesetzt werden, gehen die Pläne in die richƟge Richtung. 

Die MüƩerrente soll auf drei Rentenpunkte für alle – unabhängig vom Geburtsjahr der Kinder – auf-
gestockt werden. Das ist eine teure zusätzliche Leistung, auch wenn sie nunmehr aus Steuern finan-
ziert werden soll.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Steuerfreies Gehalt nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
 Vereinfachte WeiterbeschäŌigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
 Versicherungspflicht für Selbstständige ausschließlich für neue Selbstständige 

 

Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen 

Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung 

An mehreren Stellen spricht sich der KoaliƟonsvertrag für die Beschleunigung von Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren aus: Durch eine umfassende Staatsreform und Digitalisierung sollen Verwal-
tungsprozesse insgesamt schlanker und schneller werden. Allerdings werden die meisten konkreten 
Maßnahmen nur für Infrastrukturvorhaben genannt. Entsprechende Erleichterungen für die Zulas-
sungsverfahren von Anlagen insbesondere in der Industrie, der Rohstoff-, Ver- und Entsorgungswirt-
schaŌ sowie für Gebäude bleibt dadurch vage.  
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Für alle Verfahren plant die KoaliƟon die vollständige Umsetzung und Weiterentwicklung des Be-
schleunigungspakts von Bund und Ländern. Gerichtsverfahren sollen u.a. durch Verkürzung des In-
stanzenzuges und der Erweiterung von Präklusionsfristen schneller werden. Das Vergaberecht soll 
vereinfacht werden. Zudem sollen SƟchtagsregelungen in Genehmigungsverfahren erweitert werden 
und – wo dies ohne irreparable Schäden möglich ist – GenehmigungsfikƟonen eingeführt werden. Al-
lerdings bleibt vage, wo und wie diese Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen. 

Für Infrastrukturvorhaben soll dagegen ein einheitliches Verfahrensrecht mit SƟchtagsregelung, fakul-
taƟver Erörterungstermin, vorzeiƟger Maßnahmenbeginn, erleichterten Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen und PopulaƟonsschutz geschaffen werden. Zudem sollen UVP-Schwellenwerte angehoben, 
Vorprüfungen für Änderungsgenehmigungen enƞallen und Präklusion erweitert werden. Zur schnel-
len Umsetzung der InvesƟƟonen aus dem schuldenfinanzierten Infrastrukturfonds soll ein Infrastruk-
tur-ZukunŌsgesetz geschaffen werden, dass die Erleichterungen des LNG-Beschleunigungsgesetzes 
und EU-Noƞallverordnung für Infrastrukturvorhaben anwendet und für diese Vorhaben das überra-
gende öffentliche Interesse gesetzlich vorgibt. Für andere öffentliche Infrastrukturen soll letzteres ge-
prüŌ werden. 

Für andere Verfahrensarten oder Technologiebereiche benennt der Vertrag einzelne Maßnahmen. 
Für den Breitbandausbau soll das überragende öffentliche Interesse im dazu geplanten Beschleuni-
gungsgesetz umgesetzt werden. Der Wohnungsbau soll in einem ersten SchriƩ durch einen Woh-
nungsbauturbo u.a. mit Erleichterungen Lärm- und Umwandlungsschutz erfolgen. In einem zweiten 
durch eine grundlegen Reform unter anderem mit der Lösung von Nutzungskonflikten bei LuŌ und 
Lärm, dem Gebäudetyp E und Abweichungsmöglichkeiten von Normen und technischen Regeln. Im 
Umweltgenehmigungsrecht sollen klare Fristen und Typengenehmigungen eingeführt werden. Das 
Umwelt-Rechtbehelfsgesetz soll mit dem Fokus auf die Beteiligung tatsächlich betroffener überprüŌ 
werden. 

Die Stärkung der MulƟkodierung von Flächen bietet wirtschaŌliche Vorteile und fördert eine nachhal-
Ɵge Stadtentwicklung.  

PosiƟv ist, wenn das Bundesraumordnungsrecht mit den Ländern strategischer aufgestellt wird, um 
hier die abwägende und steuernde FunkƟon der Raumordnung zu stärken. Allerdings darf die Aus-
staƩung mit dem überragenden öffentlichen Interesse nicht zu der einseiƟgen Priorisierung besƟmm-
ter Nutzungsarten führen.  

Die Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die Vernetzung von Ausgleichsmaßnah-
men (Naturflächenbedarfsgesetz) entspricht einer DIHK-Forderung und wird die Realisierung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen erleichtern. Dies soll – anders als noch während der Verhandlungen – 
nicht nur für Infrastruktur, sondern auch für Gewerbe- und Industrieflächen gelten.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Vollständige Umsetzung des Beschleunigungspaktes von Bund und Ländern 
 FakultaƟver Erörterungstermin, vorzeiƟger Maßnahmebeginn, erleichterten Ausgleichs- und Er-

satzmaßmahmen und PopulaƟonsschutz für Infrastrukturvorhaben 
 SƟchtagsregelungen und GenehmigungsfikƟonen in Genehmigungsverfahren erweitern 
 Anhebung der UVP-Schwellenwerte und klare Fristen im Umweltgenehmigungsrecht 
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Bauen und Wohnen 

Der Wohnungsbau soll durch InvesƟƟonen, Steuerentlastungen und EntbürokraƟsierungsmaßnah-
men angekurbelt werden. 

Eine Novellierung des Baugesetzbuches soll Erleichterungen und Beschleunigung von Prozessen errei-
chen. KriƟsch aus DIHK-Sicht bleiben unter anderem kommunale Vorkaufsrechte und der Umwand-
lungsschutz – beides bremst den Wohnungsbau, InvesƟƟonen und Eigentumserwerb. Zudem ist un-
klar, wie der „Wohnungsbauturbo“ ausgestaltet werden soll, hier ist v.a. auf die Standortsicherheit 
von Gewerbebetrieben zu achten. PosiƟv ist die angestrebte Vereinfachung von Baustandards sowie 
die (zivil-)rechtliche Absicherung des Gebäudetyp E. – einem innovaƟven Planungsansatz, um Bauen 
einfacher, schneller und kostengünsƟger zu gestalten. Die Bindungswirkung von Normsetzungen soll 
überprüŌ und auf ein sicherheitsrelevantes Maß zurückgeführt werden, wodurch der Wohnungsbau 
beschleunigt und Kosten gesenkt werden können. Unter dem Haushaltsvorbehalt stehen die geplan-
ten steuerlichen Maßnahmen zur Wohneigentumsbildung sowie Ausbau von Förderprogrammen mit 
Anreizen für einfaches, kostenreduziertes und klimafreundliches Bauen. 

Gut ist es, dass Bezahlbarkeit und Technologieroffenheit als Ziele bei der Modernisierung der Wärme-
versorgung ausgegeben werden. Die DIHK unterstützt Bestrebungen, ein novelliertes Gebäudeener-
giegesetz (GEG) technologieoffener, flexibler und anwenderfreundlicher zu gestaltet. Da die „Ab-
schaffung des Heizungsgesetzes“ voraussichtlich u.a. eine Anpassung der 65%-Regelung betriŏ, sollte 
dies nicht zu einer erheblichen regulatorischen Unsicherheit führen. Besonders posiƟv ist, dass das 
CO₂-Einsparpotenzial künŌig als zentrales Steuerungskriterium dienen soll. Auch die verstärkte Förde-
rung des QuarƟersansatzes und die vereinfachte AbsƟmmung zwischen GEG und kommunaler Wär-
meplanung sind wichƟge SchriƩe in die richƟge Richtung. Auch die angestrebte Harmonisierung der 
naƟonalen Gebäudeeffizienzklassen mit den Nachbarländern ist posiƟv.  

Generell richƟg ist zudem eine Weiterentwicklung der TA Lärm, um Nutzungskonflikte zwischen Woh-
nen und Gewerbe besser zu lösen. 

Angestrebt werden InvesƟƟonen in Bereich „Wohnen für Auszubildende“ sowie Vereinfachungen für 
den Belegungsankauf von Wohnraum für Auszubildende und Studierende. Es gilt aber aus DIHK-Sicht, 
hier gleichzeiƟg Vereinfachungen für breite Schichten der Bevölkerung zu etablieren. Denn Wohn-
raumdefizite zu reduzieren, unterstützt die FachkräŌesicherung in vielen Regionen. 

Eine Verlängerung der Mietpreisbremse für weitere vier Jahre hindert notwendige InvesƟƟonen. Der 
Einsatz dieses Instruments ist daher kriƟsch zu hinterfragen. Mietsteigerungen bei angespannten 
Wohnungsmärkten sind als InvesƟƟonssignal wichƟg. KriƟsch ist, dass der KoaliƟonsvertrag keine 
Aussagen zur Mobilisierung von Bauland triŏ. In vielen Regionen wächst der Druck auf die Verfügbar-
keit von Gewerbe- und Industrieflächen (SƟchworte: Heranrücken von bzw. Umwandlung in Wohn-
bauflächen, Ausbau Erneuerbare Energien). Eine ausgewogene FlächenpoliƟk, die sowohl Wohn- als 
auch Gewerbeflächen einbezieht und den Bedürfnissen der WirtschaŌ gerecht wird ist von zentraler 
Bedeutung. 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Wohnungsbau durch InvesƟƟonen, Steuerentlastungen und EntbürokraƟsierungsmaßnahmen an-
kurbeln 
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 Steuerliche Maßnahmen zur Wohneigentumsbildung sowie Ausbau von Förderprogrammen mit 
Anreizen für einfaches, kostenreduziertes und klimafreundliches Bauen 

 Bezahlbarkeit und Technologieroffenheit als Ziele bei der Modernisierung der Wärmeversorgung 
 Reformen zur Beschleunigung von Bauvorhaben 
 Überarbeitung der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
 CO₂-Einsparpotenzial dient künftig als zentrales Steuerungskriterium 
 Verstärkte Förderung des Quartiersansatzes und vereinfachte Abstimmung zwischen GEG und 

kommunaler Wärmeplanung   
 

Verkehr 

Die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung soll stabilisiert werden, die Konzepte sollen aber für jeden Ver-
kehrsträger unterschiedlich ausgestaltet werden. Für die Straße ist ein geschlossener Finanzierungs-
kreislauf mit drei Säulen vorgesehen: Haushaltsfinanzierung, Nutzerfinanzierung und privates Kapital. 
Hinzu kommen sollen die Krediƞähigkeit und Einnahmekompetenz der Autobahn GmbH für die Maut-
einnahmen. Für die Schiene ist ein ähnliches Modell geplant, wobei die Sanierung der Hochleistungs-
korridore aus dem Sondervermögen und die Sanierung in der Fläche wie bisher aus der Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) erfolgen soll. Für Wasserstraßen, Schleusen, See- und Binnen-
häfen soll ein Finanzierungs- und Realisierungsplan mit „auskömmlicher Finanzierung“ entwickelt 
werden. Die Finanzierung der Verkehrswege von Ländern und Kommunen soll weiterhin über das Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erfolgen, allerdings mit weniger BürokraƟe, mehr MiƩeln 
und erhöhten Fördersätzen. Diese Vorschläge entsprechen im Wesentlichen den Vorstellungen der 
IHK-OrganisaƟon. Hier wird es aber letztlich sehr auf die genaue Ausgestaltung ankommen. Sollte die 
Autobahn GmbH wie geplant krediƞähig werden und die Einnahmekompetenz für die Mauteinnah-
men erhalten, würde ihr das mehr Spielräume geben. Abhängig von der genauen Ausgestaltung wür-
den dann Schulden wie bei der Asfinag in Österreich möglicherweise nicht der Staatsverschuldung 
zugerechnet. 

Aus dem KoaliƟonsvertrag von 2021 wurde die Vermeidung einer Mehrfachbelastung des Straßengü-
terverkehrs durch die CO2-Bepreisung aufgegriffen. Während dies im KoaliƟonsvertrag 2021 aller-
dings noch als Bedingung für den inzwischen eingeführten CO2-Zuschlag der Lkw-Maut genannt 
wurde, ist es im aktuellen KoaliƟonsvertrag ein PrüfauŌrag. 

LuŌverkehrsspezifische Steuern, Gebühren und Abgaben sollen reduziert und die über das EU-Maß 
hinausgehende Power-to-Liquid (PtL)-Quote für Kerosin soll abgeschaŏ werden. Das würde einen 
Beitrag leisten, um die WeƩbewerbsnachteile des LuŌverkehrsstandortes Deutschland abzubauen, 
die dazu geführt haben, dass sich die deutschen Flughafenstandorte in den letzten Jahren schwächer 
entwickelt haben als die Standorte in den Nachbarländern. Angesichts der geringen Verfügbarkeit von 
PtL-KraŌstoffen ist ein Verzicht auf die verpflichtende Beimischquote von 0,5 % ab 2026 nur folgerich-
Ɵg. 

Auf die Berechnung eines Nutzen-Kosten-Verhältnisses bei Elektrifizierungen von Bahnstrecken soll 
verzichtet werden. Sollten die Berechnungen zu offensichtlich nicht plausiblen Ergebnissen geführt 
haben, wäre der bessere Weg, die Kriterien zu verändern bzw. zu verbessern. InvesƟƟonen, die mit 
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Steuergeldern finanziert werden, sollten aber weiterhin nur erfolgen, wenn sie auch volkswirtschaŌ-
lich sinnvoll sind. 

Weitere Vorhaben im Kapitel Verkehr betreffen die Enƞlechtung von DB InfraGO innerhalb des inte-
grierten Konzerns, die Beschleunigung der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten, die 
Entwicklung Deutschlands zum Leitmarkt für autonomes Fahren sowie das Vorantreiben und Förde-
rung einer flächendeckenden Pkw- und Lkw-Ladeinfrastruktur. Auch hierbei handelt es sich um je-
weils im Grundsatz sinnvolle Maßnahmen, bei denen es aber auf die Details der Umsetzung ankom-
men wird. 

Fahrermangel stellt den GüterkraŌverkehr und das Busgewerbe vor große Herausforderungen. Die 
Nachfrage nach Fahrpersonal übersteigt das Angebot. In der EU bei weitem. Die DIHK fordert seit 
Jahre im Inland, EU-Ausland und DriƩstaaten Fahrer zu gewinnen und die AƩrakƟvität des Fahrerbe-
rufs weiter zu verbessern. Es ist wichƟg, qualifizierte Einwanderung durch zentralisierte Prozesse als 
auch durch eine beschleunigte Anerkennung von BerufsqualifikaƟonen zu erleichtern.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Bereitstellung ausreichender und planbarer MiƩel für die Sanierung und den Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur 

 Abbau von WeƩbewerbsnachteilen zur Stärkung des LuŌverkehrsstandortes Deutschland 
 Beschleunigte Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte 
 Unterstützung flächendeckender Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 
 Verringerung des Fahrermangel durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für BerufskraŌfah-

rer 
 Beschleunigte Anerkennung von BerufsqualifikaƟonen 

 

Klima und Energie 

Der KoaliƟonsvertrag bekennt sich grundsätzlich zum Klimaschutz und dem Ziel Klimaneutralität 
2045, betont dabei zugleich den Anspruch wirtschaŌlicher WeƩbewerbsfähigkeit des Industriestan-
dortes. Zentraler Baustein im Instrumentenmix ist die CO2-Bepreisung (ETS I + II), die internaƟonal 
ausgebaut werden soll und deren Einnahmen an Bürger und Unternehmen zurückfließen sollen. Der 
Vorschlag der EU-Kommission, ein Klimaziel von 90 Prozent für 2040 zu installieren, soll nur unter-
stützt werden, wenn auf Deutschland keine zusätzlichen Lasten zukommen. NegaƟve Emissionen und 
Emissionsminderung im Ausland sollen in kleinerem Umfang möglich werden.  

In der EnergiepoliƟk spricht sich der Vertrag für einen planbaren, pragmaƟscheren und technologieof-
fenen Ansatz aus, der sich konsequent an Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit 
ausrichtet, dabei auch die Vollendung des Energiebinnenmarkt forciert. Die Absenkung der Strom-
steuer auf das europäische Mindestmaß und die Abschaffung der Gasspeicherumlage sollen Strom- 
und Gaspreise kurzfrisƟg entlasten. Zudem ist eine dauerhaŌe Deckelung der (Strom-)Netzentgelte, 
eine Ausweitung und Verlängerung der StrompreiskompensaƟon sowie die ergänzende Einführung 
weitere Privilegien für besƟmmte Betriebe (Industriestrompreis) geplant.  
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Der Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen soll synchronisiert und durch die Ausweitung von 
ZusƟmmungsfikƟon und Bauanzeigeverfahren entbürokraƟsiert und beschleunigt werden. Netzan-
schlusskosten für die Elektrifizierung betrieblicher Prozesse sollen gesenkt und Möglichkeiten zur Ver-
sorgung per Direktleitung ausgeweitet werden. Die Flexibilität im Stromsystem soll gesteigert werden, 
u.a. durch Anreize zur netzdienlichen Ansiedlung von Lasten und Erzeugern, zur regionalen Nutzung 
von Überschussstrom und der Privilegierung von Energiespeichern. Zur Finanzierung der Energie-
wende soll ein aus öffentlichen GaranƟen und privatem Kapital gespeister InvesƟƟonsfonds aufgelegt 
werden. Die konvenƟonelle heimische Gasförderung soll weiter genutzt werden.  

Ausbau und Förderung erneuerbarer Energien sollen in erster Linie netz- und systemdienlich erfolgen, 
die Finanzierung der Erneuerbaren stärker mit marktwirtschaŌlichen Instrumenten und perspekƟ-
visch vollständig über den Markt erfolgen. Neben Strom sollen auch „klimaneutrale Moleküle“ eine 
stärkere Rolle spielen. Im Rahmen einer KraŌwerksstrategie sollen bis zu 20 GW KraŌwerkskapazitä-
ten ausgeschrieben und in einem technologieoffenen Kapazitätsmechanismus (KraŌwerke, Speicher, 
Flexibilitäten) aufgehen. Zeitnah sollen auch die Möglichkeiten für CCS/CCU für GaskraŌwerke und 
alle Industrieemissionen geschaffen werden. Die Öffnung für Wasserstoff aus verschiedenen Quellen 
und die Erweiterung des Kernnetzes sollen den Hochlauf der WasserstoffwirtschaŌ beschleunigen. 
Am beschlossenen Kohle-AussƟegspfad bis 2038 wird grundsätzlich festgehalten, die tatsächliche Au-
ßerbetriebnahme von KraŌwerken soll mit dem Zubau steuerbarer GaskraŌwerke synchronisiert wer-
den. Energieeffizienz soll insbesondere durch steuerliche Anreize und Marktsignale gestärkt und die 
Gesetzgebung vereinfacht werden. Das Energieeffizienzgesetz soll auf die EU-Vorgaben zurückgeführt 
werden.  

Im Wärmebereich sollen die Gasnetze erhalten bleiben, die für eine sichere Versorgung notwendig 
sind. Die AVB-Fernwärmeverordnung und die Wärmelieferverordnung sollen zeitnah überarbeitet 
werden. Dabei sollen die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern ebenso wie die der Ver-
sorgungsunternehmen ausgewogen berücksichƟgt werden. Faire und transparente Preisstrukturen 
sollen durch eine gestärkte Preisaufsicht sichergestellt werden. 

Insgesamt weist das Kapitel an vielen Stellen in die richƟge Richtung, folgt dabei aber einem evoluƟo-
nären Pfad mit Anpassungen in bestehenden Strukturen und Instrumenten. Viele Auswirkungen auf 
die WirtschaŌ werden sich erst aus der konkreten Übersetzung in entsprechenden Gesetzen und In-
strumente endgülƟg bewerten lassen. Mit der KraŌwerkstrategie verfolgt man allerdings einen An-
satz, der zu größeren Kostenbelastungen für die WirtschaŌ führen und die beschlossenen Entlastun-
gen für die Industrie schnell überkompensieren kann. PosiƟv ist vor allem ein pragmaƟscherer Ansatz 
bei der KlimapoliƟk durch die umfassende Nutzung von CCS/CCU, negaƟven Emissionen und Emissi-
onssenkung im Ausland.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Maßnahmen gegen Abwanderung energieintensiver Unternehmen aufgrund unterschiedlicher 
Klimaschutzstandards (Carbon Leakage) 

 CBAM unbürokraƟscher und effizienter gestalten 
 Umfassende Erlaubnis für den Einsatz von CCS und CCU in Industrie und GaskraŌwerken 
 Einstufung der CO2-Infrastruktur als im überragenden öffentlichen Interesse 
 Stärkung des Klimaclubs und InternaƟonalisierung des Emissionshandels 
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 Unterstützung des EU-Klimaziels von -90 Prozent bis 2040 nur bei EinsƟeg in die Anrechnung ne-
gaƟver Emissionen und die Anerkennung internaƟonaler Klimaschutzprojekte 

 Unterstützung der Einführung des ETS 2, um europaweit gleiche Bedingungen zu schaffen 
 Bekenntnis zur Energieunion und Vollendung des Energiebinnenmarktes mit „einer leistungsfähi-

gen und grenzüberschreitenden Infrastruktur und mit dem Abbau beihilferechtlicher Hürden“  
 Einsatz für „pragmaƟsche naƟonale und europäische Regelungen“ beim Wasserstoff   
 Anschluss aller Industrieregionen an das Kernnetz 
 Betonung des „Energieimportland[es]“ DE mit dem Auĩau von EnergiepartnerschaŌen und 

grenzüberschreitenden Infrastrukturen für die Importe von H2 sowie Derivaten 
 Effizienzgesetzgebung (EnEfG und EDL-G) auf EU-Recht zurücksetzen 
 Stromsteuer umfassend auf europäisches Mindestmaß absenken sowie weitere Umlagen und 

Netzentgelte reduzieren  
 StrompreiskompensaƟon ausweiten und dauerhaŌ verlängern  
 Senkung der Kosten für Stromnetzanschlüsse von Unternehmen und Vereinheitlichung von Ge-

nehmigungsverfahren  
 Gasspeicherumlage abschaffen  
 Potenziale konvenƟoneller Gasförderung in D nutzen 
 Energieintensive Industrie ohne Flexibilisierungspotenziale weiter entlasten  
 Bekenntnis zur langfrisƟgen Nutzung von KWK  
 Grundsätzliches Bekenntnis zum Erhalt der Gasnetzinfrastruktur  
 Überarbeitung der AVB-Fernwärme und der Wärmelieferverordnung mit dem Ziel mehr Verbrau-

cherschutz 
 Erneuerbare Energien „perspekƟvisch“ rein am Markt finanzieren 
 Festhalten an der einheitlichen deutschen Stromgebotszone 
 Digitalisierung und Standardisierung bei Anmeldeverfahren für PV-Anlagen 
 Stärkere BerücksichƟgung von AbschaƩungseffekten bei Offshore-Wind 

 

Ländliche Räume, LandwirtschaŌ, Ernährung, Umwelt 

Ländliche Regionen 

Der KoaliƟonsvertrag setzt einen starken Fokus auf den ländlichen Raum als Lebens- Umwelt- und 
Versorgungsraum; während seine Bedeutung als WirtschaŌsraum nicht ausreichend anerkannt wird. 
Dabei weist der ländliche Raum eine hohe WirtschaŌskraŌ auf und spielt eine wichƟge Rolle für die 
gesamtwirtschaŌliche Stabilität des Landes sowie für die BewälƟgung zentraler TransformaƟonsfra-
gen. Es werden nur unzureichend Maßnahmen genannt, wie insbesondere durch eine bessere Infra-
struktur – Glasfaser, Mobilität, Nahversorgung - PerspekƟven für Betriebe und deren BeschäŌigte im 
ländlichen Raum geschaffen werden.  PosiƟv ist, dass die flächendeckende Mobilfunkversorgung als 
wichƟger Faktor für die AƩrakƟvität des ländlichen Raums aufgenommen wurde. Der Ausbau der 
Glasfaser ist ebenso entscheidend, um die WeƩbewerbsfähigkeit und ZukunŌsfähigkeit des ländli-
chen Raums zu sichern. 
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DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag:  

 WirtschaŌ, Mobilität, Verkehr als „Beispiele für Handlungsfelder“, die akƟv gestaltet werden müs-
sen, um die ZukunŌ ländlichen Räume zu sichern 

 

Erneuerbare Potenziale 

Die KoaliƟon plant die schnelle Umsetzung der RED III in naƟonales Recht, um erneuerbare Potenziale 
zur Energieerzeugung besser zu erschließen. Die naƟonale Treibhausgasminderungsquote soll erhöht 
werden, hier kommen auf KraŌstoffproduzenten neue Anforderungen zu, soll aber den Einsatz alter-
naƟver KraŌstoffe stärken. GleichzeiƟg soll der Betrug beim Import von alternaƟven KraŌstoffen be-
endet werden. Die Industrie-Emissionsrichtlinie und die EU-LuŌqualitätsrichtlinie sollen 1:1 und so 
schlank wie möglich im naƟonalen Recht verankert werden. TA LuŌ und TA Lärm sollen ebenfalls ver-
einfacht werden.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Schnelle Umsetzung der RED III 
 Industrie-Emissionsrichtlinie und die EU-LuŌqualitätsrichtlinie 1:1 umsetzen 
 Beschleunigungspotenziale im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) heben 
 Vereinfachung der Technischen Anleitung LuŌ und der Technischen Anleitung Lärm  

 

Chemiestandort Deutschland 

Auf europäischer Ebene steht die Überarbeitung der Chemikalienregulierung an. Hier möchte die 
neue Bundesregierung Umwelt- und Gesundheitsschutz auf der einen mit der WeƩbewerbsfähigkeit 
der WirtschaŌ auf der anderen Seite in Einklang bringen, also einen risikobasierten Ansatz fahren. Ein 
Totalverbot von PFAS wird abgelehnt. Allerding sollen PFAS dort rasch ersetzt werden, wo es Alterna-
Ɵven gibt. Zudem möchte die Regierung die Forschung an AlternaƟven forcieren.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Risikobasierte Ansatz im Chemikalienrecht 
 Ablehnung eines Totalverbots ganzer chemischer Stoffgruppen (wie PFAS)  

 

KreislaufwirtschaŌ 

Zur KreislaufwirtschaŌ gibt es wenig konkrete Ausführungen im KoaliƟonsvertrag. Angekündigt wer-
den die Überarbeitung einzelner Regeln im Verpackungsgesetz, eine prakƟkable Umsetzung der euro-
päischen Verpackungsverordnung und Strategien zu Abfallvermeidung sowie zum Einsatz von Rezykla-
ten und die OpƟmierung der Abfallsammlung bei BaƩerien und Elektrogeräten. Das chemische Recyc-
ling soll in die Abfallhierarchie eingefügt werden. Eine erweiterte Herstellerverantwortung soll im Tex-
Ɵlbereich eingeführt werden. Nicht erwähnt wird das Einwegkunststofffondsgesetz, das gerade für 
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viel Ärger in der WirtschaŌ führt und mit der Einführung der kommunalen Verpackungssteuer in eini-
gen Kommunen eine Doppelbelastung darstellt.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 KreislaufwirtschaŌsstrategie „pragmaƟsch“ umsetzen  
 PrakƟkable Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung 
 Einführung des chemischen Recyclings in die Abfallhierarchie 
 Überprüfung der Berichtspflichten im Bereich der KreislaufwirtschaŌ 

 

Naturschutz  

Es soll ein Naturflächenbedarfsgesetz, dass die Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
und die Vernetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Biotopverbund) erleichtert. Zudem soll bei Maßnah-
men zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Klimaanpassung die Notwendigkeit des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs reduzieren werden. Zudem möchte die Bundesregierung Doppel- und Mehr-
fachnutzung von Flächen stärken.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Reduzierung des Ausgleichs bei Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz sowie bei der Klima-
anpassung 

 

Umweltgenehmigungsrecht 

PosiƟv liest sich das Unterkapitel zum Umweltgenehmigungsrecht: Es soll vereinfacht, entbürokraƟ-
siert und Verfahren beschleunigt werden. Genannt werden klaren Fristen und Typengenehmigungen. 
Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sollen europarechtlich Spielräume genutzt werden sol-
len, etwa durch eine Anhebung von Schwellenwerten für die UVP-Pflicht. Das Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz soll auf die europarechtlichen Vorgaben zurückgeführt werden. Nur noch unmiƩelbar Be-
troffene sollen Klage- und Beteiligungsrechte bei Umweltgenehmigungen erhalten.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Vereinfachung und Beschleunigung im Umweltgenehmigungsrecht 
 Nutzung europarechtlicher Spielräume bei der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 Reform des Umweltrechtsbehelfsgesetzes mit dem Ziel einer 1:1 Umsetzung der europäischen 

Vorgaben 
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2. Wirkungsvolle Entlastungen, stabile Finanzen, leistungsfähiger Staat 

Haushalt, Finanzen und Steuern 

Unternehmenssteuern 

Die Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen von der im internaƟonalen Vergleich hohen Steu-
erbelastung kommt deutlich zu spät. Der KörperschaŌsteuersatz soll erst ab 2028 reduziert werden – 
und auch dann in kleinen SchriƩen von jeweils einem Prozentpunkt über 5 Jahre. Für Personengesell-
schaŌen, für die die Einkommensteuer die relevante Unternehmensteuer ist, ist keine Reduzierung 
der Steuersätze angekündigt. Von der für MiƩe der Legislaturperiode angekündigten Senkung der Be-
lastung von kleinen und miƩleren Einkommen dürŌen die meisten Personenunternehmen in 
Deutschland nicht oder nur wenig profiƟeren. 

Angekündigt wurde, die sog. ThesaurierungsbegünsƟgung nach § 34a EStG (Besteuerung einbehalte-
ner Gewinne) zu vereinfachen. Das sollte auf jeden Fall umgesetzt werden, weil damit die Unterneh-
men in der Rechtsform eines Personenunternehmens – ca. 90 Prozent in Deutschland – ebenfalls ent-
lastet würden. Diese Unternehmen bleiben weiterhin hoch belastet (mit ca. 30 Prozent), während die 
Belastung für die KapitalgesellschaŌen zumindest perspekƟvisch um 5 Prozent reduziert wird (dann 
KSt. und Gewerbsteuer etwa 25 Prozent).  

Wieder eingeführt wird die beschleunigte Abschreibung in Höhe von 30 Prozent, allerdings zeitlich 
begrenzt für die Jahre 2025, 2026 und 2027. Die Maßnahme ist dennoch richƟg, weil schnellere Ab-
schreibungen ein wichƟger steuerlicher Hebel für höhere InvesƟƟonen der Unternehmen sind und 
damit für mehr Wachstum, sichere Arbeitsplätze und miƩelfrisƟg höheren Staatseinnahmen gesorgt 
werden kann. Noch besser wäre es, die degressive Abschreibung dauerhaŌ, ohne Befristung wieder-
einzuführen. Denn sie gibt am ehesten den wirtschaŌlichen Wertverzehr einer InvesƟƟon wieder: am 
Anfang viel und am Ende weniger.  

Beide Maßnahmen (KSt.-Satzreduzierung und beschleunigte AfA) sollen in einem Gesetzgebungsver-
fahren abgeschlossen werden. Die Logik ist wohl, dass sich beide Maßnahmen nicht zeitlich über-
schneiden sollen. Die Unternehmen werden dadurch nicht schnell genug entlastet, um wieder weƩ-
bewerbsfähig zu werden, weil sie – wie Unternehmen in anderen Ländern – wieder mehr von ihren 
Gewinnen invesƟeren können. Das sieht man auch daran, dass der Solidaritätszuschlag weiterbeste-
hen soll. Hier häƩe die Regierung ein klares Signal an die Unternehmen senden können. 

Um eine rechtsformneutrale Besteuerung zu ermöglichen, soll das OpƟonsmodell im KörperschaŌ-
steuergesetz verbessert werden. Personenunternehmen sollen eine praxisgerechte Möglichkeit erhal-
ten, sich steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft behandeln zu lassen. Es soll geprüft werden, ob ab dem 
Jahr 2027 die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform 
in den Geltungsbereich der KörperschaŌsteuer fallen können. Das wäre eine gute OpƟon. 

Der Gewerbesteuer-Mindesthebesatz soll von 200 auf 280 Prozent erhöht werden. Diese Anhebung 
ist falsch. Denn der WeƩbewerb der regionalen Standorte ist ein wesentlicher Bestandteil der Markt-
wirtschaŌ. Dies beinhaltet eben auch den StandortweƩbewerb unter den Kommunen. Das für die Ge-
meinden und Unternehmen vor Ort wichƟge Band zwischen ihnen wird durch die Verringerung des 
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WeƩbewerbs gelockert, was letztlich eine geringere Orts- und Standortverbundenheit der Unterneh-
men nach sich zöge. Zudem ist ein Trend zur allgemeinen Erhöhung der Gewerbesteuerbelastung 
deutschlandweit zu befürchten.  

Es wird keine Aussetzung der „Globalen Mindeststeuer“ erfolgen. Das ist negaƟv zu bewerten, weil 
China, Indien und wohl auch die USA nicht an diesem internaƟonalen Projekt teilnehmen. Eine Um-
setzung allein in Europa führt zu WeƩbewerbsnachteilen für die europäischen Unternehmen. Die in 
Deutschland erfolgte naƟonale Umsetzung der EU-Richtlinie häƩe ausgesetzt werden müssen. Es 
wird leider auch keine Bereinigung des deutschen und des europäischen Steuerrechts von überflüssi-
gen und übermäßig wirkenden sog. AnƟ-MissbrauchsvorschriŌen angekündigt, obwohl dies aus der 
Sicht vieler internaƟonal agierender deutscher Unternehmen dringend erforderlich wäre.  

Zusätzliche finanzielle Anreize sollen geschaffen werden, damit sich freiwilliges längeres Arbeiten 
mehr lohnt. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, soll ein Gehalt bis 
zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten. Die Maßnahme (sog. AkƟvrente) ist geeignet, Arbeitneh-
mer zu moƟvieren über das RenteneintriƩsalter zu arbeiten. Die Steuerfreistellung von 24.000 Euro 
im Jahr (rund das Doppelte des steuerlichen Grundfreibetrags) ist jedoch eine Besserstellung gegen-
über ArbeitskräŌen vor dem Rentenalter. 

Die Pendlerpauschale soll zum 01.01.2026 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht werden. 
Hierzu gibt es posiƟve Bewertungen der Unternehmen, insbesondere in ländlichen Räumen, in denen 
viele Arbeitnehmer auch bei Enƞernungen unter 20 Kilometer auf das KraŌfahrzeug angewiesen sind. 
Die Erhöhung erschwert allerdings die angekündigte Einführung einer Arbeitstagepauschale. Durch 
eine solche Pauschale sollen die bisherigen Elemente Enƞernungspauschale, Pauschale für das häusli-
che Arbeitszimmer und die Home-Office-Pauschale ersetzt werden.  

Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie wird zum 01.01.2026 dauerhaŌ auf sieben Prozent 
reduziert. Ausnahmen vom Regelsteuersatz für einzelne Branchen widersprechen dem Bestreben 
nach einfachen Regelungen in der Umsatzsteuer. Abgrenzungen bergen Steuerrisiken; im Fall der 
Gastronomie könnten diese jedoch nur durch die Abschaffung des ermäßigten Steuersatzes an sich 
vermieden werden. Die finanziellen Auswirkungen in Bezug auf die jährlichen Steuermindereinnah-
men sind mit 3,5 Mrd. Euro allerdings erheblich. 

Angekündigt werden Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und für einen wirksa-
men Steuervollzug. Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung ist richƟg, da durch illegale PrakƟken 
Steuereinnahmen verloren gehen, die wiederum von den rechtstreuen Steuerbürgern und Unterneh-
men gegenfinanziert werden müssen. Zudem sind steuerehrliche Unternehmen im WeƩbewerb mit 
steuerhinterziehenden Unternehmen benachteiligt. Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung sollte 
jedoch mit Augenmaß erfolgen und darf nicht unbesehen und flächendeckend alle Unternehmen mit 
kosten- und bürokraƟeaufwändigen Pflichten überziehen. 

Abgeschaŏ werden soll die sog. Bonpflicht. Das ist sinnvoll. Denn die Pflicht zur Belegausgabe ist mit 
erheblichen Kosten für die Unternehmen verbunden. Der zwingende Ausdruck eines Kassenbeleges, 
auch wenn dieser von den Kunden gar nicht verlangt wird, ist für das avisierte Ziel, KassenmanipulaƟ-
onen zu bekämpfen, nicht erforderlich: Prüfer des Finanzamtes können bei der Kontrolle der 
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Kassensysteme jederzeit anonymisierte Käufe vornehmen und im Rahmen einer unangemeldeten 
Kassennachschau die Kassensysteme vor Ort dahingehend überprüfen, ob diese Umsätze regelkon-
form verbucht wurden. 

Für GeschäŌe mit einem jährlichen Umsatz von über 100.000 Euro soll ab dem 01.01.2027 eine Re-
gistrierkassenpflicht eingeführt werden. Die meisten Unternehmen, die ein jährliches Umsatzvolumen 
von mehr als 100.000 Euro erzielen, verwenden bereits eine elektronische Registrierkasse oder ein 
elektronisches Kassensystem, um eine regelkonforme Aufzeichnung der Umsätze sicherzustellen. 
Grundsätzlich belegen viele Unternehmen in Deutschland, dass auch oberhalb dieser Umsatzgrenze 
eine ordnungsgemäße Aufzeichnung der Umsätze miƩels einer offenen Ladenkasse möglich ist. Inso-
fern sollte vor der Einführung einer neuen Pflicht noch einmal die dadurch entstehende Belastung der 
Unternehmen geprüŌ werden. 

Evaluiert werden soll das sog. "Kassengesetz" mit den verschiedenen Instrumentarien (TSE-Pflicht, 
Belegausgabepflicht, Kassennachschau etc.). Dabei sollte eine ergebnisoffene Überprüfung der Not-
wendigkeit und der Verhältnismüßigkeit der bestehenden Maßnahmen erfolgen.  

Bei der steuerlichen Forschungszulage sollen der Fördersatz und die Bemessungsgrundlage deutlich 
angehoben und das Verfahren weiter vereinfacht werden. Das ist richƟg. Denn sie leistet einen wichƟ-
gen Beitrag für eine Ausweitung und VersteƟgung der InnovaƟonstäƟgkeit der Unternehmen hierzu-
lande.  

Ferner soll die Forschung von kleinteiliger FörderbürokraƟe entlastet werden. Auch das ist richƟg. An-
gekündigt wird, Bereichsausnahmen für Forschung unter anderem im Umsatzsteuergesetz zu schaf-
fen. Das soll auch für weitere Bereiche etwa im Vergaberecht geprüŌ werden. Diese Vorhaben kön-
nen erst bewertet werden, wenn die Details vorliegen.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Beschleunigte AfA  
 Steuersatzsenkung in der KörperschaŌsteuer 
 Vereinfachung bei der Besteuerung einbehaltener Gewinne (ThesaurierungsbegünsƟgung) 
 Steuerentlastungen in der Einkommensteuer (angekündigt für MiƩe der Leg.periode) 
 Vereinfachung bei der OpƟon für PersonengesellschaŌen, sich steuerlich wie Kapitalgesellschaf-

ten behandeln zu lassen 
 Prüfung der Einführung einer „Arbeitstagepauschale“  

 

Grundsätze der HaushaltspoliƟk  

Die zukünŌige Bundesregierung verpflichtet sich haushaltspoliƟschen Leitlinien, die die Konsolidie-
rung unterstützen sollen. Dazu gehört das sinnvolle Top-Down-Verfahren bei der Haushaltsaufstellung 
sowie die Überprüfung aller staatlich übernommenen Aufgaben hinsichtlich ihrer Notwendigkeit. 
RichƟg ist ebenso das Vorhaben, sämtliche bestehenden Sondervermögen auf ihre SinnhaŌigkeit zu 
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überprüfen. Das von der WissenschaŌ schon länger vorgeschlagene ziel- und wirkungsorienƟerte 
Haushaltswesen soll zumindest geprüŌ werden.  

Die Vereinbarung zur Reduzierung aller sächlichen Verwaltungsausgaben in allen Einzelplänen in 
Höhe von 10 Prozent bis 2029 (Sicherheitsbehörden ausgenommen) kann ein wesentlicher Anreiz 
sein, die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung des Bundes schneller voranzubringen. 

Mit dem Errichtungsgesetz zu Sondervermögen sollen klare Ziele und InvesƟƟonsfelder definiert wer-
den, eine Erfolgskontrolle verknüpŌ und wo möglich privates Kapital gehebelt werden. Dabei ist für 
Länder und Kommunen, die einen Großteil der InvesƟƟonstäƟgkeit in Deutschland stemmen, ein An-
teil von 100 Milliarden Euro vorgesehen. Weitere 100 Milliarden Euro werden schriƩweise dem 
Klima- und TransformaƟonsfonds zugeführt. Aus dem Bundesanteil des Sondervermögens werden in 
den Jahren 2025 bis 2029 Maßnahmen in Höhe von insgesamt rund 150 Milliarden Euro finanziert. 

Für die WirtschaŌ bleibt von herausragender Bedeutung, dass die Ziele und InvesƟƟonsfelder des 
Sondervermögens Infrastruktur wesentlich zur Stärkung der WeƩbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland beitragen. In der ersten HälŌe der Laufzeit des Sondervermögens von insgesamt 12 Jah-
ren sind dabei vom Bund insgesamt Ausgaben in Höhe von 150 Milliarden Euro, also die HälŌe des 
Bundesanteils, vorgesehen. Im JahresdurchschniƩ ergäben sich zusätzliche schuldenfinanzierte Inves-
ƟƟonen in Höhe von 30 Milliarden Euro p. a. – das vorgesehene InvesƟƟonsvolumen pro Jahr erhöht 
sich damit um 60 Prozent.  

Angesichts von erheblichen invesƟven Ausgaberesten im Bundeshaushalt in den letzten Jahren 
kommt es entscheidend auf eine Beschleunigung von Planung und Genehmigung, Beschaffung und 
Vergabe der Infrastrukturprojekte an. Sonst drohen die höheren MiƩel vor allem in steigende Preise 
für diese Maßnahmen zu fließen.  

Der Klima- und TransformaƟonsfonds soll auf die zentralen Herausforderungen auf dem Weg zur Kli-
maneutralität konzentriert werden. Dabei soll die Effizienz der MiƩelvergabe gesteigert und stärker 
an den Kriterien der CO2-Vermeidung und des sozialen Ausgleichs ausgerichtet werden. Aus dem 
500-Milliarden „Sondervermögen Infrastruktur“ sollen in den kommenden 12 Jahren insgesamt 100 
Mrd. in den KTF fließen. In der Haushaltspraxis werden dem KTF dann jedes Jahr MiƩel in Höhe von 
rd. zehn Milliarden Euro zugeführt. Die laufenden Einnahmen des KTF aus dem CO2-ZerƟfikatehandel 
und der CO2-Steuer sollen grundsätzlich dem Gesamthaushalt zur Verfügung stehen. 

Die Neuausrichtung von Förderprogrammen am Kriterium der CO2-Vermeidung ist posiƟv, weil Klima-
schutz so kostengünsƟger erreicht werden kann. KriƟscher sind die Finanzierungsfragen zu bewerten: 
Es darf nicht dazu kommen, dass jährliche reguläre Einnahmen des KTF aus den ZerƟfikatehandeln in 
den Bundeshaushalt verschoben werden und umgekehrt krediƞinanzierte MiƩel aus dem Sonderver-
mögen in den KTF fließen. Denn ausdrückliches Ziel ist ja, für die Finanzierung von TransformaƟons-
maßnahmen zusätzliche MiƩel zur Verfügung zu stellen. Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten 
aus Sicht der Unternehmen an Unternehmen (und Bürger) zurückgegeben werden und nicht zur all-
gemeinen Finanzierung des Bundeshaushalts verwendet werden. 
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Die Neuausrichtung von Förderprogrammen am Kriterium der CO2-Vermeidung ist posiƟv, weil Klima-
schutz so kostengünsƟger erreicht werden kann. KriƟscher sind die Finanzierungsfragen zu bewerten: 
Es darf nicht dazu kommen, dass jährliche reguläre Einnahmen des KTF aus den ZerƟfikatehandeln in 
den Bundeshaushalt verschoben werden und umgekehrt krediƞinanzierte MiƩel aus dem Sonderver-
mögen in den KTF fließen. Denn ausdrückliches Ziel ist ja, für die Finanzierung von TransformaƟons-
maßnahmen zusätzliche MiƩel zur Verfügung zu stellen. Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten 
aus Sicht der Unternehmen an Unternehmen (und Bürger) zurückgegeben werden und nicht zur all-
gemeinen Finanzierung des Bundeshaushalts verwendet werden. 

Eine Expertenkommission unter Beteiligung des Deutschen Bundestages und der Länder soll eine Mo-
dernisierung der Schuldenbremse entwickeln, die dauerhaŌ zusätzliche InvesƟƟonen in die Stärkung 
unseres Landes ermöglicht. Die Gesetzgebung dazu soll bereits zum Ende des Jahres 2025 abge-
schlossen sein. Angesichts der erheblichen Herausforderungen für die Tragfähigkeit der deutschen 
Staatsfinanzen durch eine zu erwartende stark steigende Verschuldung durch die Grundgesetz-Ände-
rungen (dauerhaŌe Ausnahme für den Großteil der Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben/500 Mil-
liarden Euro Sondervermögen Infrastruktur) wäre es sinnvoller, vor einer weiteren Reform zunächst 
diese zusätzlichen MiƩel einzusetzen und ihre Wirkung zu evaluieren. Mit einer weiteren Öffnung der 
Schuldenbremse über rein methodische Änderungen hinaus könnten ggf. weitere Verschuldungsspiel-
räume eröffnet werden, ohne dass bisher deutlich wird, wie die beschlossenen Milliardensummen 
zur Stärkung des WirtschaŌswachstums eingesetzt werden sollen.  

Mit einem ZukunŌspakt von Bund, Ländern und Kommunen soll die finanzielle Handlungsfähigkeit 
gestärkt und eine umfassende Aufgaben- und KostenkriƟk vorgenommen werden. Bei Gesetzen, die 
die Kommunen betreffen, wird die Kommunalverträglichkeit mit Blick auf finanzielle und organisatori-
sche Auswirkungen geprüŌ. 

Angesichts der erheblichen Komplexität der bundesstaatlichen Zusammenarbeit und dem bundes-
staatlichen Finanzausgleichssystem, ist dieser ZukunŌspakt grundsätzlich zu begrüßen. Die Kommu-
nen sind für 60 Prozent der öffentlichen InvesƟƟonen und damit ganz wesentlich für die Standortbe-
dingungen der Unternehmen in der Region verantwortlich. Ganz wesentlich ist dabei die Zusage, dass 
kommunale Aufgaben angemessen ausgestaƩet werden und neue Verpflichtungen mit einer entspre-
chenden finanziellen Unterstützung einhergehen. Die Prüfung der Kommunalverträglichkeit könnte 
helfen, zukünŌig ÜberforderungssituaƟonen in den kommunalen Kassen durch neue bzw. ausgewei-
tete Pflichtaufgaben zu verhindern.  

Zur Lösung der kommunalen AltschuldenproblemaƟk wird sich der Bund in dieser Legislatur mit 250 
Millionen Euro pro Jahr an Maßnahmen der Länder, die ihre Kommunen durch eine landesseiƟge 
Übernahme übermäßiger Kassenkredite entlasten, finanziell zur HälŌe beteiligen. Der Bund will für 
den gleichen Zeitraum die Geberländer im bundesstaatlichen Finanzausgleich um 400 Millionen Euro 
pro Jahr entlasten. Diese Summe ist entsprechend des Anteils des jeweiligen Landes an den Ge-
samtneƩozahlungen in den Finanzausgleich aufzuteilen und an dieses direkt zu leisten. Diese Lösung 
der Altschuldenfrage lässt einige Fragen offen. Es ist unklar, für viele Jahre diese Altschuldenhilfe ge-
leistet werden soll und warum gleichzeiƟg eine Entlastung der Geberländer erfolgen soll.  
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Angekündigt werden grundsätzliche und systemaƟsche Verbesserungen der Kommunalfinanzen – und 
zwar jenseits von Förderprogrammen. Im Falle einer Weiterentwicklung der Gewerbesteuer sollen die 
Einnahmen der Kommunen gesichert werden. Die wünschenswerte „grundsätzliche und systemaƟ-
sche Verbesserung der Kommunalfinanzen“ bleibt noch unspezifisch. Die geplante VersteƟgung und 
Verlässlichkeit der kommunalen Einnahmen sowie mehr kommunale finanzielle Autonomie und Ge-
staltungsmöglichkeiten sind im Interesse der ortansässigen Unternehmen, wenn dadurch mehr Inves-
ƟƟonen in die StandortaƩrakƟvität erfolgen können und die Unternehmen von zusätzlichen steuerli-
chen Belastungen verschont werden.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Leitlinien in der Haushaltsführung 
 

BürokraƟerückbau, Staatsmodernisierung und moderne JusƟz 

Staatsmodernisierung 

Unter dem SƟchwort gute Gesetzgebung wird betont, unnöƟge Gesetze zu unterlassen und entbehrli-
che zu streichen, das Recht soll verständlich und digitaltauglich werden. Die bessere Beteiligung von 
„Betroffenen und Vollzugsexperten“ ist posiƟv und soll in einer angemessenen Frist von vier Wochen 
staƪinden.  Der Bezug auf rechtsstaatliche „Werte“ und die vielfache Referenz im KoaliƟonsvertrag 
auf die „freiheitlich-demokraƟsche Grundordnung“ im Kontext sehr unterschiedlicher Sachgebiete 
klingen aƩrakƟv, lassen sich inhaltlich weitgehend frei interpreƟeren. Angesichts auch in der Recht-
sprechung stark divergierender DefiniƟonen kann deren berechƟgter Schutz sich wirtschaŌlich unter-
schiedlich und kaum vorhersehbar auswirken. 

Moderne JusƟz 

Die Weiterentwicklung Deutschlands zu einem starken JusƟz- und Streitbeilegungsstandort ist über-
fällig, um eine effizientere, digitalisierte und zugängliche ZiviljusƟz zu gewährleisten. Ein verbesserter, 
auch digitaler Zugang zum Recht einschließlich einer „BundesjusƟzcloud“ und „Online Verfahren“ nut-
zen auch vielen Unternehmen, ebenso die dringende Modernisierung und Beschleunigung der Ver-
fahrensordnungen an vielen Einzelpunkten. Die insoweit geplante Verbesserung nur für „kleine Un-
ternehmen“ irriƟert demgegenüber. Zur Verbesserung des Zugangs zum Recht gehört zudem ebenso 
die Förderung der alternaƟven Streitbeilegung – von der Verbraucherschlichtung über MediaƟon bis 
hin zur Schiedsgerichtsbarkeit bei unternehmerischen StreiƟgkeiten – als integraler Bestandteil eines 
modernen und effekƟven Rechtssystems. Der „Pakt für den Rechtsstaat“ bleibt damit insgesamt als 
Konzept noch unschlüssig.  

Reformen des Vergaberecht 

„Vereinfachungen des Vergaberechts“ ist eine Kernforderung der DIHK, es soll richƟgerweise zurück-
geführt werden auf die „wirtschaŌliche, diskriminierungs- und korrupƟonsfreie Beschaffung“. Die Eig-
nungsnachweise sollen bürokraƟeärmer und miƩelstandsfreundlicher werden. Besonders wichƟg: 
Neben der nachvollziehbaren Ausnahme der Leitmärkte für emissionsarme Produkte, erfolgt keine 
Erwähnung der strategischen Beschaffung mehr (nur noch die OpƟmierung des Beschaffungsmanage-
ments). Das häƩe zu einer poliƟschen Instrumentalisierung des Vergaberechts geführt. 
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Datenschutz 

Die EntbürokraƟsierung ist das richƟge Ziel, damit einher geht die Bündelung von Aufsichtsaufgaben 
bei der BundesdatenschutzbeauŌragten „im Interesse der WirtschaŌ“, die sich zukünŌig stärker um 
„Datennutzung“ kümmern soll. Auch die Datenschutzkonferenz (DSK) soll im BDSG verankert werden. 
Um ein Level-Playing Field gerade auch auf EU-Ebene zu erreichen kann diese Bündelung der Zustän-
digkeiten und Kompetenzen bei der BundesdatenschutzbeauŌragten durchaus ein gangbarer Weg 
sein. Zudem soll auf europäischer Ebene erreicht werden, dass nicht-kommerzielle TäƟgkeiten, kleine 
und miƩelständische Unternehmen sowie risikoarme Datenverarbeitungen vom Anwendungsbereich 
der DSGVO ausgenommen werden.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Deutschland als JusƟz- und Streitbeilegungsstandort stärken, JusƟz digitalisieren und modernisie-
ren 

 Vereinfachung des Vergaberechts zumindest als Maßstab im KoaliƟonsvertrag enthalten; poliƟ-
sche Instrumentalisierung des Vergaberechts für vergabefremde Zwecke scheint gestoppt 

 Vereinfachung, Vereinheitlichung, Entlastung beim Datenschutzes 

 

2.2. BürokraƟerückbau, Staatsmodernisierung und moderne JusƟz 

Bereits in der Frühphase von Gesetzgebungsverfahren sollen Praxischecks durchgeführt und Be-
troffene sowie Vollzugsexperten und -experƟnnen aus Bund, Ländern und Kommunen mit angemes-
senen Fristen (in der Regel vier Wochen) beteiligt werden. Im Rahmen eines naƟonalen „Sofortpro-
gramms für den BürokraƟerückbau“ sollen bis Ende des Jahres 2025, insbesondere mit Blick auf 
kleine und miƩlere Unternehmen, Verpflichtungen zur Bestellung von BetriebsbeauŌragten abge-
schaŏ und der Schulungs-, Weiterbildungs- und DokumentaƟonsaufwand signifikant reduziert wer-
den. Bessere Rechtsetzung ist ein wesentlicher Baustein zur Vermeidung unnöƟger BürokraƟe. Mit 
dieser Maßnahme werden mehrere Forderungen der DIHK umgesetzt. Die Verringerung der Zahl der 
BetriebsbeauŌragten ist ebenfalls sinnvoll.  

Das deutsche LieferkeƩensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) soll abgeschaŏ werden – allerdings gelten 
die gesetzlichen Sorgfaltspflichten grundsätzlich weiter, bis das Umsetzungsgesezz zur EU-Lieferket-
tenrichtlinie (CSDDD) in Deutschland in KraŌ ist. Allerdings sollen die Berichtspflichten des LksG un-
miƩelbar ausgesetzt werden, außerdem sollen bis zum InkraŌtreten des neuen Gesetzes – außer bei 
erheblichen Menschenrechtsverletzungen – keine SankƟonen verhängt werden. Die EU-LieferkeƩen-
richtlinie, die derzeit im Rahmen des Omnibus-Verfahrens auf EU-Ebene neu verhandelt wird, soll bü-
rokraƟearm und vollzugsfreundlich umgesetzt werden. 
 
Belastungen der WirtschaŌ werden somit teilweise eingedämmt. Damit Unternehmen durch die EU-
Regelung nicht überfordert werden, muss die EU-Richtlinie aber noch erheblich entschlackt und über-
arbeitet werden. Es ist dringend erforderlich, dass sich die neue Bundesregierung dafür auf EU-Ebene 
einsetzt. 
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Die Unterstützung des Omnibus-Verfahrens der EU-Kommission zur Entlastung der miƩelständischen 
WirtschaŌ bei der NachhalƟgkeitsberichterstaƩungsrichtlinie (CSRD) ist richƟg, da die Bundesregie-
rung auch auf europäischer Ebene eine Verantwortung für die Vermeidung neuer BürokraƟe und 
beim Abbau bestehender Lasten hat. MuƟger wäre allerdings eine Streichung der CSRD gewesen. 

Zudem sollen zahlreiche bestehende StaƟsƟkpflichten ausgesetzt werden. Dazu sollen insbesondere 
das AußenhandelsstaƟsƟkgesetz, das Gesetz über die StaƟsƟk im produzierenden Gewerbe und das 
Handels- und DienstleistungsstaƟsƟkgesetz überprüŌ werden. Bei den fünf für die WirtschaŌ aufwän-
digsten StaƟsƟken soll naƟonale Übererfüllung von EU-Vorgaben vollständig beseiƟgt werden. 

Diese Maßnahmen sind posiƟv. Denn Unternehmen berichten regelmäßig von dem hohen Aufwand, 
der durch die Erfüllung von StaƟsƟkpflichten entsteht. Menge, Komplexität und Häufigkeit der Be-
richtspflichten belasten die Unternehmen unnöƟg stark. Die AußenhandelsstaƟsƟk und die StaƟsƟk 
im produzierenden Gewerbe hat die DIHK mehrfach als vereinfachungsbedürŌig eingestuŌ. 

Die gesamten BürokraƟekosten für die WirtschaŌ sollen um 25 Prozent (rund 16 Milliarden Euro) re-
duziert werden. Zusätzlich soll der Erfüllungsaufwand für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger so-
wie Verwaltung um mindestens 10 Mrd. Euro abgeschwächt werden. Jedes Ressort soll in eigener 
Verantwortung zu diesen Zielen mindestens entsprechend seinem jeweiligen Verursachungsbeitrag 
beitragen. Die Abbaumaßnahmen einzelner Ressorts sollen in mindestens einem BürokraƟerückbau-
gesetz pro Jahr gebündelt werden.  

Die QuanƟfizierung des Entlastungsziels und die VersteƟgung des BürokraƟeabbaus über Jahres-Büro-
kraƟeentlastungsgesetze ist posiƟv. Diese Maßnahmen könnten einen spürbaren BürokraƟeabbau zur 
Folge haben. Erreicht werden die Ziele allerdings nur, wenn umfassende Maßnahmen angepackt wer-
den – und das auch zeitnah. Dabei wird kriƟsch zu prüfen sein, in welchem Umfang tatsächliche Ent-
lastungen in der Unternehmenspraxis erfolgen. 

Schwellenwerte sollen erhöht werden, Ermessensspielräume ausgeweitet, Pauschalierungen und 
SƟchtagsregelungen, GenehmigungsfikƟon, Präklusionsregelungen und Bagatellvorbehalte eingeführt 
werden. Ausnahmen bei der so genannten „One in, one out“-Regel sollen gestrichen und der Auf-
wand auch aus den EU-Vorgaben berücksichƟgt werden. Zudem soll zukünŌig auch der einmalige 
Umstellungsaufwand berücksichƟgt werden. Die „One in, one out“-Regel wird zu einer „One in, two 
out“-Regel fortentwickelt. 

Eingerichtet werden soll ein digitales BürokraƟeportal, über das bürokraƟsche Hemmnisse und Ver-
besserungsvorschläge mitgeteilt werden können. Zudem soll jedes Bundesministerium mehrere Pra-
xisschecks pro Jahr durchführen. Im Austausch mit Ländern, Kommunen, Sozialversicherungsträgern 
und sonsƟgen Normsetzern (zum Beispiel SelbstverwaltungskörperschaŌen) sollen konkrete Vor-
schläge erarbeitet werden, um BürokraƟe in (unter-)gesetzlichen VorschriŌen auch jenseits der Bun-
desverwaltung zu reduzieren. 

Das ist alles grundsätzlich posiƟv, wenn eine konsequente Umsetzung erfolgt – als KörperschaŌ der 
wirtschaŌlichen Selbstverwaltung kann auch die IHK-OrganisaƟon hier intensiv mitwirken. Mit Blick 
auf die Beschleunigungsmaßnahmen sollten zudem auch Industrieunternehmen bei ihren Baumaß-
nahmen profiƟeren. Eine Öffnung der Beschleunigungen für alle Technologien und Branchen wäre 
daher wünschenswert gewesen. Die Umsetzung der „One in – two out-Regel“ wäre ein Meilenstein, 
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da sie den BürokraƟeabbau nahezu automaƟsiert. Im Nachgang zur WachstumsiniƟaƟve aus dem 
Sommer 2024 hat sich die DIHK intensiv für die Beibehaltung des Vorhabens von „mehreren Praxi-
schecks pro Jahr in jedem Ressort“ eingesetzt. Auch der Vorschlag in untergesetzlichen VorschriŌen 
BürokraƟe abzubauen ist posiƟv, da hier ein spürbarer Treiber von BürokraƟe vorliegt, der in den öf-
fentlichen DebaƩen jedoch selten Beachtung findet.  

Die Regierung will auch darauf hinwirken, dass die von der EU-Ebene ausgehende BürokraƟe umfas-
send und wirkungsorienƟert zurückgebaut wird. Die EU-Kommission soll beim BürokraƟerückbau un-
terstützt werden. Höhere AmbiƟonen (zum Beispiel „One in, two out“-Regelung, Reduzierung von An-
passungs- und Verwaltungskosten um mindestens 25 Prozent beziehungsweise 35 Prozent bei KMU) 
werden gefördert. Die Bundesregierung wird sich bei jedem EU-Dossier für BürokraƟerückbau und 
BürokraƟevermeidung einsetzen und in den EU-Ratsarbeitsgruppen und Komitologieausschüssen 
eine akƟve Rolle einnehmen. 

Eine akƟvere Mitgestaltung bei der EU-Gesetzgebung und insbesondere beim BürokraƟeabbau ist zu 
befürworten. Zu sogenannten German Votes sollte es nicht mehr kommen. Grundsätzlich sollte die 
neue Regierung nebst „One in, one out“-Regeln auf eine konsequentere Anwendung der BürokraƟe-
bremse hinwirken. 

UnnöƟge Belastungen durch die europäische Ebene sollen verhindert werden. Dazu wird gehören, 
dass die Entwaldungsverordnung (EUDR) durch die Einführung der „Null-Risiko-Variante“ keine An-
wendung findet. Außerdem wird das EU-Bodengesetz abgelehnt, um weitere Belastungen zu verhin-
dern. Überbordende Regulierungen bei nachhalƟgen InvesƟƟonen (Taxonomie), NachhalƟgkeitsbe-
richterstaƩung (CSRD), dem LieferkeƩensorgfaltspflicht (CSDDD) und dem CO2-Grenzausgleichsme-
chanismus (CBAM) werden eingedämmt.  

Die Einführung einer „Null-Risiko-Variante“ im Rahmen der Entwaldungsverordnung (EUDR) ist ein 
SchriƩ in die richƟge Richtung. Dies sorgt für eine Entlastung für deutsche Produzenten, allerdings 
nicht unbedingt für deutsche Importeure. Aus DIHK-Sicht ist eine umfassende Vereinfachung der Ver-
ordnung notwendig.  

Die unüberschaubare Menge delegierter Rechtsakte soll verhindert werden. Es ist richƟg, die Anzahl 
an Durchführungs- und delegierten Rechtsakten zu reduzieren. Diese Vorgaben werden oŌmals viel 
zu spät veröffentlicht, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Zudem wird zu selten zu den Inhalten 
konsulƟert und Folgenabschätzungen werden oŌmals weggelassen.  

Unterstützt werden sollen die europäischen Omnibusverfahren zur LieferkeƩensorgfaltspflicht 
(CSDDD), zur NachhalƟgkeitsberichterstaƩung (CSRD), zur Taxonomie und zum CO2-Grenzausgleichs-
mechanismus (CBAM). Dabei sollen insbesondere bürokraƟearme Lösungen für kleine und miƩelstän-
dische Unternehmen gefunden werden. Zugleich soll Rechts- und Planungssicherheit geschaffen wer-
den und Unternehmen sollen bei einer guten Rechtsumsetzung unterstützt werden.  

Bei der Umsetzung von EU-Recht in naƟonales Recht soll bürokraƟsche Übererfüllung ausgeschlossen 
werden. Parallelregulierungen auf europäischer und naƟonaler Ebene sollen ausgeschlossen werden. 

All das ist posiƟv, wenn die Vorschläge der EU-Kommission im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
nicht verwässert werden. Eine schnelle Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen ist sicherzustellen. 
Das sog. Gold-PlaƟng sollte grundsätzlich unterbleiben. 
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DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Praxischecks in der Frühphase der Gesetzgebung 
 Jahres-BürokraƟeentlastungsgesetz bereits ab 2025  
 Reduzierung der Zahl der BetriebsbeauŌragten  
 Abschaffung des LieferkeƩensorgfaltspflichtengesetz 
 Reduzierung der BürokraƟelasten durch StaƟsƟkpflichten – insbesondere in der Außenhandelssta-

ƟsƟk und der StaƟsƟk im produzierenden Gewerbe 
 Reform der naƟonalen und der europäischen BürokraƟebremse von „One in, one out“ zu „One in, 

two out“  
 Verpflichtende Praxischecks in jedem Ressort unter Mitwirkug auch von Selbstveraltungskörper-

schaŌen 
 Ausschluss von Übererfüllung bei der Umsetzung von europäischem Recht (kein „gold-plaƟng“) 

 

Digitales 

Verwaltungsdigitalisierung, digitale Souveränität, Resilienz, Cybersecurity 

Als Leitbild wird eine leistungsfähige und nutzerzentrierte Verwaltung definiert, die zunehmend digi-
tal und antragslos arbeitet. Man setzt auf Ende-zu-Ende-Digitalisierung und digitaltaugliche Gesetze. 
Ein „souveräner Deutschland-Stack“ soll KI, Cloud und Basisdienste integrieren. Europäische Anbieter 
sollen bevorzugt, der Staat soll Ankerkunde für die digitale WirtschaŌ werden. Zur Stärkung der digi-
talen Souveränität sollen vorrangig private IT-Dienstleister genutzt und nicht vertrauenswürdige An-
bieter rechtssicher ausgeschlossen werden. Once-Only, Registermodernisierung und digitale IdenƟtä-
ten sollen umgesetzt werden. Um die EUID-Wallet soll sich ein Ökosystem entwickeln. Open Source 
und offene SchniƩstellen und Standards sollen vorangetrieben sowie Digitalisierungshemmnisse be-
seiƟgt werden, z. B. SchriŌformerfordernisse.  

Mit einem ZukunŌspakt von Bund, Ländern und Kommunen sollen bisherige föderal bedingte Hürden 
der Verwaltungsdigitalisierung abgebaut werden. Dazu soll auch eine Änderung des Grundgesetzes 
auf den Weg gebracht werden, damit der Bund u. a. Standards und IT-Systeme regeln und zur Mitnut-
zung zur Verfügung stellen kann. 

Die Resilienz soll verbessert werden u. a. durch robuste WertschöpfungskeƩen, Forschungsförderung 
und prävenƟve Beratungsangebote für KMU. Der Auf- und Ausbau von Rechenzentren soll beschleu-
nigt werden. 

Cybersecurity kommt an verschiedenen Stellen vor. Vorgesehen ist, dass die NaƟonale Cybersicher-
heitsstrategie novelliert und das BSI zur Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausgebaut werden. 
Das NaƟonale Cyber-Abwehrzentrum soll weiterentwickelt werden, ebenso Fähigkeiten zur akƟven 
Cyberabwehr. Nachrichtendienste sollen sich stärker auf den Cyber- und InformaƟonsraum fokussie-
ren, unterstützt durch eine neue technische Zentralstelle. Damit werden Forderungen der DIHK nach 
einer transparenten und leistungsfähigen Cybersicherheitsarchitektur aufgegriffen. 

Im Computerstrafrecht soll Rechtssicherheit für IT-Sicherheitsforschung geschaffen werden. In sensib-
len Bereichen der kriƟschen Infrastruktur sollen künŌig ausschließlich Komponenten aus 
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vertrauenswürdigen Staaten verbaut werden. Hier stellt sich die Frage, wie die Abgrenzung erfolgen 
soll und ob dies das richƟge bzw. ein prakƟkables Kriterium ist. Die NIS-2-Richtlinie soll umgesetzt und 
damit das BSI-Gesetz novelliert werden. Das KriƟs-Dachgesetz wird zeitnah versprochen, aber keine 
gleichzeiƟge Behandlung mit dem NIS-2-Umsetzungsgesetz. 

Vorgesehen sind AuŅlärung und Unterstützungsangebote für KMU damit die Unternehmen sich bes-
ser vor Cyberangriffen schützen können. Unternehmen sollen auch bei der Umsetzung des Cyber 
Resilience Act unterstützt werden. Unklar bleibt, wie die Unterstützung der KMU konkret ausgestaltet 
werden soll, und warum NIS2 hier nicht genannt wird.  

Digitale Infrastruktur 

Man bleibt beim Ziel eines flächendeckenden Glasfaserausbaus (FTTH) – allerdings ohne konkrete 
Jahreszahlen zu nennen – und setzt in erster Linie auf marktgetriebenen Ausbau. Förderprogramme 
sollen den Ausbau in Regionen mit schwieriger Topographie und geringer Besiedlungsdichte unter-
stützen. Ein Beschleunigungsgesetz soll den Mobilfunk- und Glasfaserausbau als überragendes öffent-
liches Interesse definieren und BürokraƟe abbauen. Digitale Antragsstrecken sollen eingeführt wer-
den. Für die MigraƟon von Kupfer- auf Glasfasernetze soll „ein Konzept angestrebt“ werden. 

Die Vorschläge greifen DIHK-Forderungen auf, fokussieren aber zu wenig auf Unternehmen. Diese be-
nöƟgen Glasfaseranschlüsse für innovaƟve Anwendungen. Sie sollten als Anwender explizit genannt 
werden. Fraglich erscheint, warum ein Konzept für die Kupfer-Glas-MigraƟon nur angestrebt wird.  

Daten und Künstliche Intelligenz 

Es wird sich für die Förderung einer innovaƟven Datenökonomie durch Datennutzung und -teilen, 
Schutz von Grund- und Freiheitsrechten, BeseiƟgung von Rechtsunsicherheiten und die Förderung 
von Daten-Ökosystemen ausgesprochen. Der Grundsatz „public money, public data“ wird durch Da-
tentreuhänder unterstützt, um Vertrauen und hohe Datenqualität zu gewährleisten. Es wird ein 
Rechtsanspruch auf Open Data bei staatlichen Einrichtungen sowie moderne Regelungen für Mobili-
täts-, Gesundheits- und Forschungsdaten angestrebt, wobei alle berechƟgten Interessen gewahrt 
bleiben.  

PosiƟv zu bewerten ist der Einsatz eines Datentreuhänders für mehr Vertrauen im Datenmanage-
ment. Darüber hinaus ist die Förderung einer besseren Datenqualität und der Abbau von Rechtsunsi-
cherheiten in der Datenökonomie posiƟv zu bewerten. Die Wahrung aller Interessen bei der Daten-
herausgabe im Fall von Mobilitäts-, Gesundheits- und Forschungsdaten (Schutz von GeschäŌsgeheim-
nissen, Schutz geisƟgen Eigentums) ist ebenfalls richƟg. 

Mit Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz sollen durch rechtliche und technische Spezifizierungen 
des AI Acts Belastungen für die WirtschaŌ abgebaut werden. Auf naƟonaler Ebene soll der AI-Act in-
novaƟonsfreundlich und bürokraƟearm umgesetzt werden, mit einer naƟonalen Marktaufsicht, die 
„nicht zerspliƩert“ wird. Es werden die Themen FachkräŌe, eine KMU- und Startup-gerechte Ausge-
staltung von KI-Reallaboren sowie Transfer in neue GeschäŌsmodelle adressiert bzw. erwähnt. Es soll 
geprüŌ werden, ob und in welcher Form gegebenenfalls HaŌungsregeln mit Blick auf KI auf europäi-
scher Ebene angepasst werden müssen. Die Forderungen zu Künstlicher Intelligenz sind insgesamt 
posiƟv zu bewerten.  



30 
Stand: 11. April 2025 

 

EU & InternaƟonales 

Ein innovaƟonsfreundlicher und kohärenter EU-Rechtsrahmen für Digitalrecht wird gefordert. Ziel ist 
es, durch klare Regeln und internaƟonale KooperaƟonen die WeƩbewerbsfähigkeit und das Wachs-
tum der europäischen WirtschaŌ zu fördern. InnovaƟve „Made in Europe“-Technologien sollen 
ebenso wie die Eurostack-IniƟaƟve gestärkt werden. 

Europäische Digitalrechtsakte sollen angesichts dynamischer Entwicklungen angepasst werden, Un-
ternehmen eine zentrale Servicestelle zur Verfügung gestellt werden. Konsequente Umsetzung von 
EU-Plaƪormregeln, Verbot unlauterer GeschäŌsprakƟken und Dark PaƩerns und Netzneutralität sol-
len ein souveränes, sicheres und weƩbwerbsfähiges Handeln ermöglichen. Der Bedarf für neue/ange-
passte KI-HaŌungsregeln (AI Liability) soll geprüŌ werden. 

Eine kohärente Umsetzung von EU-Regeln ist eine zentrale DIHK-Forderung und daher posiƟv zu be-
werten. Auch das Thema einer Anpassung europäischer Digitalrechtsakte könnte zu Verbesserungen 
führen, auch wenn Themen wie Überregulierung/Simplifizierung noch etwas expliziter themaƟsiert 
werden sollten. 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

Verwaltungsdigitalisierung, digitale Souveränität, Resilienz, Cybersecurity,  

 Digitalisierung der Verwaltungen durch digitaltauglichen Föderalismus  
 Ende-zu-Ende-Digitalisierung, digitaltaugliche Gesetze Registermodernisierung  
 Fokussierung auf Angebote der PrivatwirtschaŌ und Open Source  
 Abschaffung der SchriŌformerfordernisse im Rahmen der weiteren Digitalisierung  
 Transparente und leistungsfähige Cybersicherheitsarchitektur aufgegriffen 

Digitale Infrastruktur 

 Digitale Infrastrukturen im überragenden öffentlichen Interesse  
 Digitale Antragstrecken für Genehmigungsverfahren bei Ausbau digitaler Infrastrukturen. 

Künstliche Intelligenz 

 Technische und rechtliche Spezifizierungen des AI-Acts, um Belastungen für die WirtschaŌ abzu-
bauen. 

 Zentrale Marktaufsicht als naƟonale Marktaufsicht zur bürokraƟearmen Umsetzung des AI-Acts 
 Ausgestaltung der Reallabore im Rahmen des AI Acts insbesondere für KMU  
 Gemeinsame EU-Regeln und Standards  

Digitales  

 Digitalministerium, dass die wesentlichen Kernthemen der Digitalisierung vor die Klammer zieht 
 Abbau bestehender Hemmnisse beim Bau von Rechenzentren  
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Bildung, Forschung und InnovaƟon 

Bildung und Berufliche Bildung 

Die KoaliƟonäre wollen, dass Kinder und Jugendliche ihr Potenzial unabhängig von ihrer HerkunŌ aus-
schöpfen und BildungsgerechƟgkeit, Leistungsfähigkeit und Inklusion fördern. Sie wollen die frühkind-
liche Bildung sowie Bildungsübergänge stärken und die Zahl der Jugendlichen ohne Abschluss senken. 
Auf allen Ebenen sollen Maßnahmen besser abgesƟmmt, Parallelstrukturen abgebaut und Ressour-
cen verantwortlich gesteuert werden. 

Union und SPD bekennen sich zum Bildungsföderalismus und wollen gemeinsam mit den Ländern für 
die nächste Dekade relevante und messbare Bildungsziele vereinbaren und eine datengestützte 
Schulentwicklung und das Bildungsverlaufsregister schaffen. Das ist ebenso posiƟv zu bewerten wie 
die angekündigte Unterstützung der Einführung einer zwischen den Ländern kompaƟblen, daten-
schutzkonformen Schüler-ID. Eine solche könnte dazu beitragen, künŌig individuelle Bildungsbiogra-
fien zu erfassen.  

RichƟg ist es, mit dem Startchancenprogramm die Zahl der Grundschulkinder zu reduzieren, die die 
Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen verfehlen. Es müssen aber auch weiterführende 
sowie berufliche Schulen in den Blick genommen werden, um die Zahl der Jugendlichen ohne Ab-
schluss zu verringern.  

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur, der verlässlichen AdministraƟon von Schulen und der anwen-
dungsbezogenen LehrkräŌebildung im Zuge des Digitalpakts 2.0 ist posiƟv zu bewerten. Die berufli-
chen Schulen werden nicht explizit erwähnt, müssen aber ebenso wie die allgemeinbildenden Schu-
len in den Genuss von finanziellen MiƩeln kommen. Gut wäre nach DIHK-Einschätzung zudem eine 
EvaluaƟon des bisherigen Digitalpakts Schule als Basis für künŌige BildungsinvesƟƟonen in diesem 
Bereich.  

Der geplante Ausbau der frühen MINT-Bildung und die Unterstützung der Gründung von Schülerfir-
men sind aus Sicht der IHK-OrganisaƟon gut und sinnvoll. Ebenso sind der Ausbau des BerufsorienƟe-
rungsprogramms und die Verzahnung mit den bestehenden Maßnahmen der BA, Länder und Sozial-
partner sowie der Abbau von Parallelstrukturen und im Übergangssystem richƟge Ziele. Das Berufs-
orienƟerungsprogramm sollte frühzeiƟg und praxisorienƟert in allen Schulformen über die Chancen 
der Beruflichen Bildung informieren. Die geplante Roadmap für einen strukturierten, digital- und da-
tengestützten BerufsorienƟerungsprozess ist posiƟv zu bewerten, ebenso wie die Verankerung der 
Berufswahlkompetenz in den Schulen und die Stärkung der Berufswegeplanung mit Jugendberufs-
agenturen und Berufsschulen.  

Union und SPD wollen eine Pflicht für junge Menschen ohne berufliche PerspekƟve prüfen, sich bei 
der Berufsberatung zu melden und eine gesetzliche Grundlage zur systemaƟschen und datenschutz-
konformen Datennutzung durch die Jugendberufsagenturen schaffen. Das ist sinnvoll und kann dazu 
beitragen, mehr jungen Menschen ein passendes Ausbildungsangebot zu machen.  

Gut ist, dass die bewährte Allianz für Aus- und Weiterbildung sowie der Pakt für berufliche Schulen 
fortgeführt werden und neben dem InvesƟƟonsprogramm für die Sanierung und Substanzerhaltung 
von Schulen auch in die Sanierung und Substanzerhaltung der berufsbildenden Schulen invesƟert 
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werden soll. Daneben sind aber auch InvesƟƟonen in eine zeitgemäßen Sach- und Personalausstat-
tung notwendig. 

Union und SPD wollen das Berufsbildungsgesetz unter anderem im Hinblick auf die Mindestausbil-
dungsvergütung evaluieren und sich entsprechende gesetzgeberische Anpassungen vorbehalten. 
Nicht enthalten ist der Vorschlag, die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung auf 80 Prozent der 
durchschniƩlichen tariflichen Ausbildungsvergütung zu erhöhen und den Tarifvorbehalt abzuschaffen. 
Auch der Vorschlag, Ausbildern einen rechtlichen Anspruch auf Weiterbildung unter Fortzahlung der 
Vergütung einzuräumen, findet sich nicht im KoaliƟonsvertrag. Union und SPD wollen prüfen, die Bei-
tragsvergünsƟgungen der Sozialversicherungen bei der Ausbildungsvergütung entsprechend dem 
Übergangsbereich oberhalb der Minijob-Grenze anzupassen. Fraglich ist, wie entstehende Finanzie-
rungslücken bei der Sozialversicherung kompensiert werden sollen. 

PosiƟv zu bewerten ist außerdem, dass die internaƟonale Mobilität, Erasmus+ sowie die Begabtenför-
derung von Auszubildenden ausgebaut werden sollen. Die Idee, einen Deutschen Beruflichen Aus-
tauschdienst (DBAD) analog zum DAAD zu etablieren, findet sich leider nicht im KoaliƟonsvertrag.  

Die geplante Verrechtlichung des Deutschen Qualifikationsrahmens DQR ist ein gutes Signal für die 
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung und kann dazu beitragen, mehr ange-
hende Fachkräfte für die Höhere Berufsbildung zu gewinnen. Die in Aussicht gestellten Verbesserun-
gen beim Aufstiegs-BAföG einschließlich der Förderung einer zweiten Fortbildung auf derselben Stufe 
(zunächst nur in „Mangelberufen“) sind sinnvoll.  

Gut und sinnvoll ist auch, dass die Koalitionäre bei der qualitätsgesicherten Einführung von Teilquali-
fikationen in weiteren Berufen unterstützen und einen Validierungszuschuss einführen wollen. Un-
klar ist, was genau mit der Stärkung modularer, abschlussorientierter Weiterbildungen gemeint ist. In 
der höherqualifizierenden Berufsbildung geben die erst 2020 eingeführten drei Fortbildungsstufen 
den Rahmen vor. 

In Konzeption und Ausgestaltung des angekündigten Digitalpakts Weiterbildung sollte die Wirtschaft 
frühzeitig eingebunden werden, damit Betriebe und ihre Beschäftigten davon möglichst in der Breite 
profitieren können. Im Fokus sollten dabei die Schaffung erforderlicher Infrastrukturen wie z. B. die 
Einrichtung einer Wallet für digitale Leistungsnachweise und die Konzeption einer Bildungs-ID auch 
für erwachsene Lernende stehen. Die geplante Modernisierung des Fernunterrichtsschutzgesetzes ist 
überfällig, da der inzwischen rund 50 Jahre alte Rechtsrahmen nicht mehr recht in die heutige Land-
schaft zeitgemäßer digitaler Weiterbildung passt.  

Die geplante konsequente Digitalisierung von Prozessen auch bei der Anerkennung von Berufsqualifi-
kaƟonen hat das Potenzial, Beschleunigungen in den Verfahren zu erreichen. Unklar ist, was konkret 
mit einheitlichen Anerkennungsverfahren gemeint ist, die innerhalb von acht Wochen zu einem Er-
gebnis führen sollen. Hier ist es wichƟg, alle Akteure – neben den DachorganisaƟonen auch die zu-
ständigen Anerkennungsstellen – in den Entwicklungsprozess einzubeziehen.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag 

 Keine Erhöhung der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung auf 80 Prozent der durchschniƩli-
chen tariflichen Ausbildungsvergütung sowie keine Abschaffung des Tarifvorbehalts  

 Forƞührung Allianz für Aus- und Weiterbildung und Pakt für berufliche Schulen 
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 Weitere Verbesserungen beim AufsƟegs-BAföG , insbesondere zweite Regelförderung auf dersel-
ben Fortbildungsstufe 

 Einführung eines Validierungszuschusses für berufliche Feststellungsverfahren 

 

Forschung und InnovaƟon  

Für den Bereich Forschung und InnovaƟonen sieht der KoaliƟonsvertrag Maßnahmen vor, die darauf 
abzielen, die Forschungsförderung des Bundes zu bündeln, BürokraƟe abzubauen und Forschung von 
den Grundlagen bis zur Anwendung zu denken. Durch Hub-Strukturen sollen InnovaƟonsräume ge-
schaffen werden. 

Geplant ist zudem eine Hightech-Agenda für Deutschland unter Einbeziehung der Länder, die u.a. 
eine Priorisierung der Forschungs- und InnovaƟonsförderung des Bundes auf ausgewählte Schlüssel-
technologien vorsieht wie z.B. Biotechnologie oder Mikroelektronik. Solch eine Hightech-Agenda 
kann dem InnovaƟonsstandort Deutschland mehr Sichtbarkeit verleihen, sollte aber offen sein für 
Themen, die aus der WirtschaŌ und WissenschaŌ herangetragen werden.  

Zur Stärkung des Transfers ist eine Dachmarke „IniƟaƟve Forschung & Anwendung“ vorgesehen. Hilf-
reich für die WirtschaŌ ist, dass dabei die bewährten Förderprogramme ZIM, IGF, INNO-KOM und 
KMU-innovaƟv gestärkt fortgeführt werden. Zudem sieht der KoaliƟonsvertrag vor, dem Thema An-
wendungsforschung mehr Relevanz zu verschaffen. Auch hier ist eine frühzeiƟge Einbindung der Wirt-
schaŌ notwendig.  

Weitere Maßnahmen zur Unterstützung der InnovaƟonsakƟvitäten der Unternehmen sind u. a: be-
schleunigte Ausgründungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, neue Gründerkultur an 
Forschungseinrichtungen, Vorlage einer naƟonalen IP-Strategie, SPRIND soll weiterhin Sprunginnova-
Ɵonen fördern, ein eigenständiges, starkes EU-Forschungsrahmenprogramm und bei der steuerlichen 
Forschungszulage sollen Fördersatz und Bemessungsgrundlage angehoben und das Verfahren verein-
facht werden.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag 

 Stärkung bewährter Förderprogramme 
 Verbesserungen bei der steuerlichen Forschungszulage 
 Weiterführung der SPRIND    
 Öffnungs- und ExperimenƟerklauseln in neuen und bestehenden Gesetzen sowie durch Realla-

bore und Abweichungsrechte zur Förderung der InnovaƟonskraŌ Deutschlands  
 Abbau von BürokraƟe bei der Forschungsförderung und Stärkung und Beschleunigung des Tech-

nologietransfers  
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3.  Sicheres Zusammenleben, MigraƟon und IntegraƟon 

Innen, Recht, MigraƟon und IntegraƟon 

WirtschaŌsrecht 

Die Reformen im WirtschaŌsrecht sind weitgehend ambiƟonslos. Die meisten potenziell auch für die 
WeƩbewerbsfähigkeit wirksamen SchriƩe sind in wesentlichen Eckpunkten noch offen. Der in den 
Ausführungen zum WirtschaŌs- und WeƩbewerbsrecht auffallend häufige Rückgriff auf den Formel-
kompromiss der „Fairness“ lässt PoliƟk in alle Richtungen zu.  

Zu den echten Reformen gehören im Zivilrecht die Nutzung von smart contracts, vor allem für auto-
maƟsierte Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen bei digitalen Buchungen, was für einzelne Un-
ternehmen gerade im Verkehrssektor starke Veränderungen mit sich bringen würde. Auch der der 
breite Abbau von Formerfordernissen ist bedeutsam. Eingeführt wird auch eine maßvolle Reform des 
AGB Rechts. Diese Reform soll sich jedoch nur auf Verträge zwischen großen KapitalgesellschaŌen be-
schränken. Dies überzeugt nicht und führt in der Abgrenzung zu Rechtsunsicherheit. Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum ein KMU z. B. von einer von ihm gewollten HaŌungsbeschränkung ausgeschlossen 
sein sollte, wenn diese großen Unternehmen erlaubt ist. Auf der anderen Seite muss eine Reform des 
AGB-Rechts sicherstellen, dass marktschwache Unternehmen nicht benachteiligt werden.  

Der Verbraucherschutz wird in Bezug auf telefonisch angebahnte Dauerschuldverhältnisse verändert, 
was gerade für den Direktvertrieb wegen der bürokraƟschen Belastungen sehr kriƟsch zu sehen ist. 
Die europarechtliche „Schließung von Schutzlücken“ bleibt unbesƟmmt. 

Reformen im Urheberrecht und im GesellschaŌsrecht (u.a. im Beschlussmängelrecht) sind im Sinne 
der Rechtssicherheit hilfreich, auch wenn die gewählten Begrifflichkeiten der „Fairness“ oder „ange-
messener Vergütung“ bzw. „Missbrauch“ den zukünŌigen Inhalt offenlassen. Bei der geplanten Ge-
sellschaŌ mit gebundenem Vermögen kommt es für eine Bewertung auf die konkrete Ausgestaltung 
an. In jedem Fall muss sie weƩbewerbsneutral und prakƟkabel sein; posiƟv ist insofern, dass der Koa-
liƟonsvertrag nunmehr diese in ihrer nicht rechtlichen, sondern gesellschaŌlichen FunkƟon unklare 
Rechtsform ohne steuerliche Privilegierungen und Diskriminierung vorsieht. Die Modernisierung der 
Rechtsform der GenossenschaŌ ist posiƟv.  

„Unternehmensgründungen innerhalb von 24 h“ sind ein richƟges Ziel; inwieweit die Vereinfachung 
von notariellen Vorgängen und digitale Beurkundungsprozesse hierbei unterstützen können, kommt 
auf die konkrete Ausgestaltung an.  

Die deutliche Reduzierung der NachhalƟgkeitsberichterstaƩung insbesondere für kleine und miƩel-
ständische Unternehmen wird unterstützt.  

Formulierungen im KoaliƟonsvertrag, etwa zur Verbesserung des Diskriminierungsschutzes im Sinne 
der wirtschaŌlichen Entwicklung sind für sich genommen unklar; große Projekte, darunter die Prü-
fung der Einführung eines StaatshaŌungsgesetzes, sind auch wirtschaŌlich bedeutsam, aber eben of-
fen.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag:  

 Modernisierung und Stärkung der Rechtsform GenossenschaŌ 
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 Einführung einer neuen GesellschaŌ mit gebundenen Vermögen darf nicht diskriminieren und 
nicht steuerlich privilegieren  

 Reduzierung der unverhältnismäßigen Berichtspflichten aus der NachhalƟgkeitsberichterstat-
tungsrichtlinie einschließlich der Eindämmung des Trickle-down-Effekts – auch wenn die vielfach 
geforderte gänzliche Abschaffung der bessere SchriƩ gewesen wäre. 

 Reform des AGB-Rechts hinsichtlich mehr Flexibilität bei der Vertragsgestaltung im grenzüber-
schreitenden GeschäŌsverkehr. 

 

4. Starker Zusammenhalt, standfeste DemokraƟe 

Familie, Frauen, Jugend, Senioren und DemokraƟe 

Die geplante Förderung für Sprach-Kitas, Startchancen-Kitas sowie die Einführung einer verpflichten-
den, flächendeckenden DiagnosƟk des Sprach- und Entwicklungsstands aller Vierjährigen ist aus Sicht 
der IHK-OrganisaƟon zu befürworten. Eine flächendeckende systemaƟsche Betrachtung des Sprach-
stands und darauf auĩauende verbindliche Sprachfördermaßnahmen in Kindertageseinrichtungen ist 
aus Sicht der WirtschaŌ notwendig, um das Sprachniveau für eine erfolgreiche Schulbildung und an-
schließende akademische oder berufliche Ausbildung zu sichern. 

Zu Recht wird die Notwendigkeit betont, FachkräŌe für Kinderbetreuung durch die beschleunigte An-
werbung von FachkräŌen zu gewinnen. Es ist zudem richƟg, InvesƟƟonen in Krippen und Kitas für den 
Neu- und Ausbau, Sanierung und Modernisierung zu täƟgen. 

Die geplante Weiterentwicklung des Elterngeldes, u.a. mit einer höheren Lohnersatzrate, ist kriƟsch 
zu sehen. Stärkere Anreize für Väter – etwa durch eine Neugestaltung der der sog. Vätermonate - kön-
nen dagegen mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen posiƟve Effekte haben. Für Selbststän-
dige soll die Berechnungsgrundlage des Elterngeldes flexibilisiert werden – das ist sinnvoll, um die 
Vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Familie zu erleichtern.   

Die Umsetzung der Europäischen EntgelƩransparenzrichtlinie darf nicht zu - über die Vorgaben der 
Richtlinie hinausgehenden - zusätzlichen Belastungen für die Betriebe führen. Das gilt beispielsweise 
für das genannte Ziel, gleiche Löhne für gleiche Arbeit von Frauen und Männern bis zum Jahr 2030 zu 
erreichen, welches sich in der Richtlinie nicht findet. Die angekündigte bürokraƟearme Umsetzung 
sollte zudem Richtschnur sein. 

An die Entwicklungen, die das FührungsposiƟonen-Gesetz angestoßen hat, soll „angeknüpŌ“ werden. 
Hier müssen weitergehende Belastungen für die WirtschaŌ durch verstärkte Regulierungen verhin-
dert werden.   

Es soll ein MuƩerschutz für Selbständige geschaffen werden. Es ist sinnvoll, selbständigen MüƩern 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Mit Blick auf die Finanzierung etwaiger Leis-
tungen ist wichƟg, dass die Betriebe nicht zusätzlich belastet werden. Bei richƟger Ausgestaltung sind 
Versicherungskonzepte für die Absicherung betroffener Betriebe und eine AuŅlärungskampagne 
sinnvolle Ansätze.  
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Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz sollen zusammengeführt, die Freistellungsansprüche 
flexibilisiert und der Kreis der AnspruchsberechƟgten ausgeweitet werden. Diese Pläne sind in weiten 
Teilen kriƟsch zu sehen, denn sie belasten die Betriebe durch neue BürokraƟe und organisatorische 
Herausforderungen. Ein mögliches Familienpflegegeld würde neben den Kosten auch die FachkräŌesi-
cherung erschweren.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Keine Familienstartzeit (zweiwöchiger Freistellungsanspruch mit umlagefinanziertem Lohnaus-
gleich für Partner nach der Geburt)  
 

Gesundheit und Pflege 

Stabilisierung der Beitragssätze: Grundsätzlich sind die Ziele des KoaliƟonsvertrages richƟg, die Bei-
tragssätze sowohl über kurzfrisƟge als auch strukturelle Maßnahmen zu stabilisieren. Aus Sicht der 
DIHK ist allerdings darauf zu achten, dass die Aufgaben der geplanten Kommission nicht zu einem Fi-
nanzierungsvorbehalt und SƟllstand der übrigen im Vertrag genannten gesundheitspoliƟschen Vorha-
ben bis 2027 führen. 

Ambulante Versorgung: Eine gut erreichbare und qualitaƟv hochwerƟge ambulante Versorgung ist ein 
Standorƞaktor. Hierzu gehört auch eine ausdifferenzierte Trägerstruktur mit unterschiedlichen Versor-
gungseinrichtungen und -angeboten. Aus Sicht der DIHK ist die Schaffung von Transparenz in den 
MVZ für eine bedarfsgerechte Versorgung sinnvoll. Es ist allerdings darauf zu achten, dass hier für alle 
Betreiber dieselben Regeln gelten und keine Einschränkungen staƪinden.  

KrankenhauslandschaŌ: PosiƟv ist, dass der bisher für die GKV vorgesehene Anteil für den Transfor-
maƟonsfonds, sowie die Lücke bei den Sofort-TransformaƟonskosten aus dem Sondervermögen Infra-
struktur finanziert wird. Hierdurch wird zum einen die Weiterentwicklung der KrankenhauslandschaŌ 
vereinfacht und zum anderen die kurzfrisƟge Stabilisierung der GKV-Finanzen etwas erleichtert. 

GesundheitswirtschaŌ: Das Vorhaben, die industrielle GesundheitswirtschaŌ, insbesondere Medizin-
technik und Pharmaindustrie als LeitwirtschaŌ zu stärken, ist zu unterstützen. Eine weitere Möglich-
keit zur Stärkung der Versorgungssicherheit bei ArzneimiƩeln, neben der Rückverlagerung von Pro-
dukƟonsstandorten, könnte in der Förderung der pharmazeuƟschen Biotechnologie bestehen. 

Digitalisierung: Die Digitalisierung bietet für die medizinische Versorgung und Forschung wertvolle 
Chance. Aus Sicht der WirtschaŌ sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Weiterführung der bishe-
rigen Digitalisierungsstrategie zu unterstützen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass hierfür 
auch eine flächendeckend funkƟonierende Infrastruktur notwendig ist. Die Weiterentwicklung der 
GemaƟk, um Akteure besser vernetzen zu können, unterstützt die DIHK. Ein regelmäßiger Austausch 
– etwa im Rahmen eines runden Tisches o.ä., zwischen der GemaƟk und den Anbietern von SoŌware- 
und IT-Lösungen ist essenziell, um den vorgeschlagenen Zeitrahmen umsetzen zu können.  

Gesundheitsforschung und zielgruppengerechte Versorgung: Der Ausbau der Gesundheitsforschung 
und die Förderung von klinischen Studien ist ein aus WirtschaŌssicht wichƟges Vorhaben. Das vorge-
schlagene Registergesetz und die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen zur Datennutzung, un-
ter Beachtung eines möglichkeitsorienƟerten Datenschutzes, unterstützt die DIHK. PosiƟv ist zudem 
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das Vorhaben, die Regelungen der klinischen Forschung mit den Regeln in anderen EU-Staaten zu har-
monisieren. 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Paket aus kurzfrisƟgen Maßnahmen und strukturellen Anpassungen zur Stabilisierung der Bei-
tragssätze geplant   

 

 

Kultur und Medien 

Die KoaliƟonsvereinbarung stellt deutlich heraus, dass Kultur- und Medienvielfalt nicht zuletzt von 
privaten Unternehmen getragen werden. Die Forderung nach „klaren ordnungspoliƟschen Rahmen-
bedingungen“ ist dabei richƟg. Einzelne spezifische Steueranreize, Förderungen oder auch Verpflich-
tungen werden von verschiedenen WirtschaŌsbereichen unterschiedlich bewertet: Das gilt etwa für 
die noch unklare Idee von „Kulturschutzgebieten“, die als PrüfauŌrag formulierte „Einführung einer 
Abgabe für Online-Plaƪormen, die Medieninhalte nutzen“ oder einer nicht näher umrissenen „Inves-
ƟƟonsverpflichtung“ wahrscheinlich für besƟmmte Formen des Filmvertriebs. Die Aufnahme von 
(Musik)Clubs als „Kulturorte“ in die Baunutzungsverordnung und damit verbundene Erleichterungen 
bei Auflagen durch die TA Lärm entspricht der DIHK-PosiƟon. 

Zur Sicherung der aus Sicht der WirtschaŌ wichƟgen InformaƟonsfreiheit und Meinungsvielfalt sind 
faire Regulierungs- und Refinanzierungsbedingungen für private Medien wichƟg. Deshalb ist es folge-
richƟg, von weiteren Werbebeschränkungen abzusehen und die „Herausforderungen der Zustellung 
der Zeitungen“ mit betroffenen Unternehmen zu erläutern. WichƟg wäre es, dann auch konkrete und 
tragfähige Lösungen zu entwickeln.  

Die stringente Durchsetzung des Digital Service Act ist richƟg, wenn die noch hohen Rechtsunsicher-
heiten bereinigt werden. Im WeƩbewerbsrecht soll es „Bereichsausnahmen“ für Medien geben, de-
ren Reichweite noch unbesƟmmt ist. Das Recht des GeisƟgen Eigentums soll zwar zu Recht effekƟver 
geschützt werden, durch KI generierte Inhalte sollen „erkennbar“ werden, aber das bleibt ebenso wie 
neue „Abgaben“ von Online-Plaƪormen für die „Nutzung von Medieninhalten“ unspezifisch und 
kann wegen der verbundenen Risiken für Unternehmen noch nicht abschließend bewertet werden. 

Breiten Raum nimmt der Stand der Erinnerungskultur ein. Die WirtschaŌ hat die größte SƟŌung in 
Deutschland zur Erinnerungskultur (SƟŌung EVZ „Erinnerung, Verantwortung und ZukunŌ“) über 
Jahrzehnte ganz überwiegend finanziert und damit akƟv das Bewusstsein von Freiheit und Demokra-
Ɵe gestärkt – was der Text leider ausblendet.  

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Anerkennung des großen kulturellen und wirtschaŌlichen Beitrags der KreaƟvwirtschaŌ 
 „Klare ordnungspoliƟsche Rahmenbedingungen“ 
 Keine weiteren Werbeverbote 
 Bessere Anreize und Abbau von Hemmnissen, um mehr Kultur-Sponsoring, Mäzenatentum, pri-

vate SƟŌungen und WirtschaŌskooperaƟonen zu ermöglichen 
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 „Faire Regulierungs- und Refinanzierungsbedingungen für private Medien“ 
 Erleichterungen bei Lärmschutzauflagen für (Musik)Clubs als „Kulturorte“  

 

 

5. Verantwortungsvolle AußenpoliƟk, geeintes Europa, sicheres Deutschland 

Außen- und VerteidigungspoliƟk, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte 

Verteidigung 

Die Ausgaben für die Verteidigung sollen bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich und stringent 
steigen. Der Zyklus einer Legislaturperiode ist für die Umsetzung weitreichender Beschaffungs- und 
Rüstungsprojekte regelmäßig zu kurz. Angestrebt wird die Einführung eines mehrjährigen InvesƟƟ-
onsplans für die Verteidigungsfähigkeit, der im Einklang mit dem Deutschen Bundestag langfrisƟge 
finanzielle Planungssicherheit gewährleistet. Damit will man den Bedarfen der Bundeswehr und den 
Verpflichtungen gegenüber der NATO sowie ihren Fähigkeitsanforderungen gerecht werden. 

Noch im ersten halben Jahr der Regierungsarbeit soll ein Planungs- und Beschaffungsbeschleuni-
gungsgesetz für die Bundeswehr beschlossen werden. Mehr Geschwindigkeit bei der Beschaffung ist 
richƟg und eine Entschlackung des Prozesses ebenfalls. WichƟg wird aber auch der Zugang für die 
miƩelständische Industrie sein. 

Die KoaliƟon will Reserve und Heimatschutz stärken. KurzfrisƟg ist eine Steigerung der Reserve zent-
ral für die Bundeswehr. Hier sollte die Bundeswehr auf die WirtschaŌ zugehen, damit die Reservetä-
Ɵgkeit langfrisƟg geplant werden kann und sich nicht spürbar negaƟv auf den Betriebsalltag auswirkt. 

Der geplante Abbau von Hürden bei der „dual-use“-Forschung ist richƟg, da so innovaƟve Rüstungs-
güter entwickelt und produziert werden können.  

Die KoaliƟon will die WeƩbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie einschließlich des wehrtechnischen MiƩelstandes durch langfrisƟg planbare Beauf-
tragungen stärken. Insbesondere die Erwähnung des wehrtechnischen MiƩelstands ist hier wichƟg. 

Eine strategisch ausgerichtete RüstungsexportpoliƟk, welche der deutschen Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie, ihren ausländischen Partnern sowie ihren Kunden Verlässlichkeit gibt, ist ebenso posi-
Ɵv wie raschere Exportkontrollgenehmigungen. 

PosiƟv ist auch, dass für die Gesamtverteidigung wichƟge Infrastrukturmaßnahmen priorisiert wer-
den sollen. Auch die WirtschaŌ wird von einem modernen Schienen- und Straßennetz profiƟeren. 
Gleichwohl sollten auch Bauvorhaben der Industrie insgesamt schneller möglich sein. Hier ist der Pakt 
zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren vollständig umzusetzen. 

Eine effekƟve Zusammenarbeit der Bundeswehr mit gesamtgesellschaŌlichen Akteuren ist aus Sicht 
der IHK-OrganisaƟon wichƟg, da sie bei den Sicherstellungsgesetzen eine Rolle spielt. Für eine ab-
schließende Bewertung ist der Punkt jedoch zu unkonkret. 

 



39 
Stand: 11. April 2025 

 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Beschleunigter Bau verteidigungsrelevanter Infrastrukturen 

 

WirtschaŌliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Die geplanten grundlegenden Veränderungen in der EntwicklungspoliƟk, die aktuelle geopoliƟsche 
und ökonomische Realitäten stärker abbilden soll (werte- und interessengeleitet), sind grundsätzlich 
richƟg. Das gilt auch für das Ziel, staatlich finanzierte Projekte stärker an Unternehmen aus Deutsch-
land und der EU zu vergeben. Besonders posiƟv sind die geplanten Verbesserungen bei Finanzierung 
und Risikoabsicherung für exportorienƟerte und invesƟƟonsbereite Unternehmen. 

Bei der geplanten gemeinsamen Anlaufstelle von AußenwirtschaŌsförderung und Entwicklungszu-
sammenarbeit sollten die Auslandshandelskammern (AHKs) eine zentrale Rolle einnehmen. Die ange-
strebte Flexibilisierung durch die Abkehr von einer festen Länderliste ist ein sinnvoller SchriƩ, um 
langfrisƟge PartnerschaŌen bedarfsgerechter gestalten zu können. 

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit hin zu einer PoliƟk, die sich an den Inte-
ressen deutscher Unternehmen orienƟert. 

 Verstärkte Vergabe von staatlich finanzierten EZ-Projekten an deutsche Unternehmen. 

 

Europa 

Die KoaliƟonäre bekennen sich eindeuƟg zu Europa, zur Zusammenarbeit mit Nachbarländern in die-
sen Kontext und zu mehr Gestaltungswillen in Brüssel. Konkrete Maßnahmen hierzu fehlen jedoch. 
Ein Großteil der EU-Themen wird nur kursorisch gelistet. Teilweise finden diese sich in den anderen 
Kapiteln, teilweise werden sie zukünŌig geklärt werden müssen, was eine schnelle PosiƟonierung im 
Rat erschweren kann.  

Industrie- und verteidigungspoliƟsch wird der Schwerpunkt auf strategische Souveränität gelegt. Die 
KoaliƟon setzt darüber hinaus zu Recht auf die Förderung der WeƩbewerbsfähigkeit, geht jedoch nur 
wenig ins Detail. Die Stärkung des Binnenmarktes, die Schaffung einer echten Energieunion und das 
Stärken von Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie sind grundsätzlich richƟg. Dabei stellen 
Forderungen wie die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Vereinfachung von IPCEIs und 
der Rückbau von BürokraƟe gute Ansätze dar. PosiƟv zu bewerten ist die konkrete Forderung nach 
einem eigenständigen zehnten Rahmenprogramm für Forschung und InnovaƟon. 

Die große Bedeutung der KohäsionspoliƟk für WeƩbewerbsfähigkeit und InnovaƟon wird hervorgeho-
ben. PosiƟv ist, dass gegen eine Zentralisierung und für die Förderwürdigkeit aller Regionen argumen-
Ɵert wird. Während hiermit die “Grundpfeiler” der KohäsionspoliƟk in eine richƟge Richtung gehend 
festgelegt werden, fehlen Punkte wie der Verwaltungsaufwand, Kofinanzierung, Planbarkeit, Evalua-
Ɵon oder die Frage, wofür die Gelder künŌig eingesetzt werden sollen (auch im Kontext der DebaƩen 
um Verteidigungsfähigkeit).  
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Der nächste Mehrjährige Finanzrahmen der EU (MFR) ab 2028 soll den historischen Herausforderun-
gen für Europa und unserem Anspruch an eine geopoliƟsch handlungsfähige EU Rechnung tragen und 
sich nicht zuerst am Status quo orienƟeren. Im Fokus sollen die Stärkung der europäischen Sicherheit 
und Verteidigungsfähigkeit sowie die Steigerung der WeƩbewerbsfähigkeit der EU stehen. Dabei sol-
len die Mitgliedstaaten in der Finanzierungsverantwortung stehen. Im Interesse stabiler Finanzen und 
im Einklang mit den europäischen Verträgen wird Deutschland weiterhin nicht für Verbindlichkeiten 
anderer Mitgliedstaaten haŌen. Finanzierungen außerhalb des EU-Haushalts sollen weiterhin die 
Ausnahme bleiben.  

Im künŌigen MFR soll die Rückzahlung für die im Rahmen des Programms „Next GeneraƟon EU“ auf-
genommenen MiƩel beginnen. Die EU-Kommission soll aufgefordert werden, einen entsprechenden 
Rückzahlungsplan als Teil ihres anstehenden MFR-Vorschlags vorzulegen. Die Rückzahlung soll nicht 
zu Lasten des regulären EU-Haushalts und seiner Programme erfolgen.  

Es ist gut, dass Wert auf solide Finanzen und einen transparenten EU-Haushalt gelegt wird. Das ist mit 
Blick auf die Stärke der gemeinsamen Währung und auf finanzielle Reserven für potenzielle schnelle 
KrisenreakƟonen wichƟg, schließt zugleich Sonderfinanzierungen wie z. B. den Corona-Wiederauf-
baufonds nicht von vornherein aus. Dabei will die KoaliƟon die Grenze zu einer gemeinsamen Ver-
schuldung richƟgerweise nicht überschreiten. Die Forderung nach Reformen und neuer Schwerpunkt-
setzung im Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2024 – u. a. auf Verteidigungsfähigkeit und auf WeƩbe-
werbsfähigkeit - verdient ebenfalls ZusƟmmung. Es ist folgerichƟg, Beschaffung und Finanzierung von 
Verteidigungsgütern im EU-Binnenmarkt anderen Gütern gleichzustellen.  

Es ist auch richƟg, auf einen Beginn der SchuldenƟlgung zu drängen. So kann Versuchen entgegenge-
treten werden, diese hinauszuzögern bzw. zu verewigen (roll-over). Die Festlegung darauf, beste-
hende EU-Programme mit Blick auf die Rückzahlung von Krediten keinesfalls zu kürzen, ist kriƟsch zu 
sehen, weil dies auf erhöhte naƟonale Zuweisungen an den EU-Haushalt hinauslaufen dürŌe. 

Im Bereich der Erweiterung und der internaƟonalen Zusammenarbeit hat die Idee einer stufenweisen 
IntegraƟon von BeitriƩskandidaten auch für die WirtschaŌ posiƟves Potenzial, da hierdurch beson-
dere FortschriƩe einzelner Staaten honoriert und auch deren Märkte konƟnuierlich näher an den Bin-
nenmarkt herangeführt werden können. Dadurch werden FortschriƩe im BeitriƩsprozess besser be-
wertbar, führen schneller zu konkreten posiƟven Ergebnissen sowie zum Abbau von Handelshürden. 
WichƟg bleibt dabei, dass weiterhin auf Abkürzungen im BeitriƩsprozess verzichtet wird und die voll-
ständige Umsetzung des acquis communautaire das Ziel bleibt.  

Es ist außerdem posiƟv zu sehen, dass Global Gateway als Tool für die KooperaƟon mit Partnerlän-
dern sowie als geopoliƟsches Instrument angesehen wird, die Einbindung des Privatsektors wird je-
doch leider nicht erwähnt.     

DIHK-Vorschläge im KoaliƟonsvertrag: 

 Stärkere Rolle Deutschlands in Brüssel 
 Klares Bekenntnis zum Binnenmarkt als Motor der WirtschaŌskraŌ, den es weiterzuentwickeln 

und noch immer zu vollenden gilt 
 Datenschutz darf Digitalisierung und InnovaƟonen nicht behindern 
 Beschleunigung von Planungsverfahren 



41 
Stand: 11. April 2025 

 

 Leitlinien für solide Finanzen und einen transparenten EU-Haushalt, der sich auf die Bereiche äu-
ßere Sicherheit und stärkere WeƩbewerbsfähigkeit fokussiert 

 EU-weite KörperschaŌsteuer-Bemessungsgrundlage 
 Vereinfachung von Verfahren zu Important Projects of Common European Interest (IPCEIs) 
 Ausbau Energiebinnenmarkt 
 GeopoliƟschen Relevanz von Global Gateway wurde berücksichƟgt 

 

 


